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Erziehung ZUrFr Freiheit
Kants Methodenlehren in Kp V un als Antwort auf die rage

ach der Gründung eines (moralıschen) Charakters

VON MARIA SCHWARTZ

Wıe wırd der Mensch eın Mensch? Arıstoteles schreıibt Beginn des
I1 Buchs der Nikomachischen Ethik, die vorliegende Untersuchung werde
nıcht, wWwI1€e die anderen, der Forschung (theöria) wiıllen nNnte  men
Man trage nıcht, wıssen, W 4S Tugend sel, sondern damıt Ianl tugend-
hatt werde (vgl. 1103b26-—29) Immanuel Kant dagegen scheınt die
Frage, W 4S Tugend 1St beziehungsweise worlmın eigentlich moralısches Han-
deln besteht, VOoO derjenigen, wWwI1€e Ianl moralısch wırd, trennen. Es scheıint
nıcht ausreichend se1n, sıch eintach mıiıt der „Elementarlehre“ der Kritik
der praktischen Vernunft KpV) und derjenıgen der Iugendliehre als wel-
te  3 Teıl der Metaphysik der Sıtten (IL) beschäftigen, dann auch ZuL

handeln. Fıgene Methoden, andere Bemerkungen sind hierfür OtLtwen-

dig, die sıch 1m etzten Teıl beıder Schritten als „Methodenlehre“ inden
Beantwortet Kant darın tatsäiächlich die Frage, wWwI1€e Ianl moralısch wırd, und
talls Ja, auf welche Weise? Kann Tugend, die schon beı Platon! intensiıv
diskutierte Frage, vielleicht Ö velehrt werden? Warum elässt Kant
terner nıcht beı einer einzıgen Methodenlehre, sondern blıetet seinen Lesern
zwel, beı näiäherem Hınsehen auch och reichlich verschiedene, an”

Bevor WIr die beıden unterschiedlichen Methodenlehren betrachten, WeECI-

ten WIr zunächst einen kurzen Blick auf die Abgrenzung VOoO Elementar-
und Methodenlehre. IDIE ursprünglıch ALULLS der Logıik stammende / weltel-
lung  .2 Aindet sıch sowohl 1m Autfbau der Kritik der Yeinen Vernunft (KrV als
auch iın der Kritik der Urteilskraft (KU) Während die Elementarlehre die
Bedingungen der Vollkommenheıt einer Erkenntnıis ZU. Inhalt hat, be-
schäftigt sıch die Methodenlehre mıt der orm eliner Wiıssenschaftt, mıt der
Art un Weıse, das Mannıigfaltige der Erkenntnıis eliner Wıissenschaft
verknüpten (vgl. Logıik 139, 15-—  — 8*) Diese$ orobe Kennzeichnung lässt
sıch jedoch, WI1€e auch andere Eınteilungen un Termiını ALULLS der theoret1-
schen Phiılosophie Kants, nıcht eintach auf die praktische Philosophie über-

Vel. besonders Protagoras und Menon.
Vel. Sald, Kants „Krıtik der praktischen Vernuntt“. Fın Kommentar, Darmstadt 2004,

340
ach GÜ oibt WL keıine Methodenlehre der Asthetik n Erster Teıl der KU), ohl

aber eıne der teleologischen Urteilskratt (vel. /9)
Kant wırcd 1m Folgenden zıtiert ach der Akademie-Ausgabe: Kant, Kant's yesammelte

Schrıiften, herausgegeben V der Königlich Preufischen Akademie der Wissenschaften, Bände
VV und 1 Berlın 3—1
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Erziehung zur Freiheit

Kants Methodenlehren in KpV und TL als Antwort auf die Frage 
nach der Gründung eines (moralischen) Charakters

Von Maria Schwartz

Wie wird der Mensch ein guter Mensch? Aristoteles schreibt zu Beginn des 
II. Buchs der Nikomachischen Ethik, die vorliegende Untersuchung werde 
nicht, wie die anderen, um der Forschung (theôria) willen unternommen. 
Man frage nicht, um zu wissen, was Tugend sei, sondern damit man tugend-
haft werde (vgl. NE 1103b26–29). Immanuel Kant dagegen scheint die 
Frage, was Tugend ist beziehungsweise worin eigentlich moralisches Han-
deln besteht, von derjenigen, wie man moralisch wird, zu trennen. Es scheint 
nicht ausreichend zu sein, sich einfach mit der „Elementarlehre“ der Kritik 
der praktischen Vernunft (KpV) und derjenigen der Tugendlehre als zwei-
tem Teil der Metaphysik der Sitten (TL) zu beschäftigen, um dann auch gut 
zu handeln. Eigene Methoden, andere Bemerkungen sind hierfür notwen-
dig, die sich im letzten Teil beider Schriften als „Methodenlehre“ fi nden. 
Beantwortet Kant darin tatsächlich die Frage, wie man moralisch wird, und 
falls ja, auf welche Weise? Kann Tugend, so die schon bei Platon1 intensiv 
diskutierte Frage, vielleicht sogar gelehrt werden? Warum belässt Kant es 
ferner nicht bei einer einzigen Methodenlehre, sondern bietet seinen Lesern 
zwei, bei näherem Hinsehen auch noch reichlich verschiedene, an?

Bevor wir die beiden unterschiedlichen Methodenlehren betrachten, wer-
fen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Abgrenzung von Elementar- 
und Methodenlehre. Die ursprünglich aus der Logik stammende Zweitei-
lung2 fi ndet sich sowohl im Aufbau der Kritik der reinen Vernunft (KrV) als 
auch in der Kritik der Urteilskraft (KU)3. Während die Elementarlehre die 
Bedingungen der Vollkommenheit einer Erkenntnis zum Inhalt hat, be-
schäftigt sich die Methodenlehre mit der Form einer Wissenschaft, mit der 
Art und Weise, das Mannigfaltige der Erkenntnis zu einer Wissenschaft zu 
verknüpfen (vgl. Logik 139, 15–184). Diese erste, grobe Kennzeichnung lässt 
sich jedoch, wie auch andere Einteilungen und Termini aus der theoreti-
schen Philosophie Kants, nicht einfach auf die praktische Philosophie über-

1 Vgl. besonders Protagoras und Menon.
2 Vgl. G. B. Sala, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Ein Kommentar, Darmstadt 2004, 

340.
3 Nach KU § 60 gibt es zwar keine Methodenlehre der Ästhetik (= Erster Teil der KU), wohl 

aber eine der teleologischen Urteilskraft (vgl. KU § 79).
4 Kant wird im Folgenden zitiert nach der Akademie-Ausgabe: I. Kant, Kant’s gesammelte 

Schriften, herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bände 
IV–VII und IX, Berlin 1903–1923.
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tıragen, worauf Beginn der Methodenlehre der KpV celbst hınwelst.
Als Thema der Methodenlehre benennt

dıe ÄArt W1e 1114  b den (‚esetzen der reinen praktischen Vernuntt Eıngang 1n das
menschlıiche (emuüuth, Einflu{f(ß auf dıie Maxımen desselben verschaftfen, dıie objectiv
praktische Vernuntt auch subjectiv praktisch machen könne (KpV 151, 9—12)

In der Methodenlehre der veht darum, nıcht L1LUL die Urteilskraft”,
sondern auch besonders die Vernunft iın Theorie un Praxıs schulen
(vgl. 41 1, —27) und die „Kraft ZUur Ausübung der Regeln“ (IL 477, 16)

rwerben. Es handelt sıch also die Ebene der Vermittlung VOoO Theo-
r1e und Praxıs. Wıe wırd das Gute, das Ianl weıfß, praktisch, dass der
Einzelne auch tatsäiächlich ZuL handelt? In der „Dıidaktık“ (S$$ 49—52), die der
theoretischen Schulung der Vernunft entspricht, wırd als Äntwort dann eın
„Uben iın Gedanken“® vorgeschlagen, das iın die entsprechende Praxıs mun-
den oll Die Methodenlehren sind 1m Vergleich ZUur Elementarlehre Jeweıls
cehr uUurz vehalten die der KpV umtasst elt Seıten, die der LLUTL HLEeU

Dies lıegt nıcht daran, dass das IThema damıt erschöpft ware 1m Gegenteıl.
Kant welst iın KpV 161, 25—31 auf den ckı7z7zenhaften Charakter des Ab-
schnıitts hın,/ der L1LUL die Grundzüge moralıscher Bıldung un UÜbung dar-
stellen oll Als Chronologıie der Hauptpunkte lässt sıch teststellen:

Kp V (  1-1
Das Anlıegen der Methodenlehre: Moralıtät der (zesinnung, Charaktergründung
—153, 12)
Beweıs der Empfänglichkeıit für dıie moralısche Triebfeder (—154, 16)
Kasuistik 1n der Erziehung: Falsche Methoden un: dıie CUu«C Methode Kants (—155, 11)
Was 1St. reine Sıttliıchkeit? Das Beispiel des Fürsprechers der ÄAnna Boleyn (—157,
Moralısche Maotıvatıon durch Gefühle der Begriffe? (—158,
Edle Handlungen un: solche AUS Pflicht: Die Beispiele 1ceros un: Juvenals (—159, 17)
Darstellung der kasulistischen Methode Kants

Ubung Beurteilung VOo  b a} Gesetzmäßigkeit, Moralıtät tremder un: eigener
Handlungen (—160, 26)
Ubung Lebendige Darstellung der moralıschen (esinnung Beispielen
—161, 24)

Schlussbemerkung (—161,

Vel (,M5 389, 29—35, Kant teststellt, Aass ESsetze prior1 nıcht LLLUTE ALLS epistemiıschen,
saondern auch ALLS motivationalen C3ründen der durch Ertahrung veschärften Urteilskraft bedür-
ten.

Dörflinger, Ethische Methodenlehre: Dıdaktık und Asketık 477-485), ın Iram-
DOLA Sensen / J. Timmermann Hyos.), Kant’'s „Tugendlehre“. Comprehensive C ommen-
Lar V, Berlın Boston 2015, 3854

Worauft bezieht sıch Kant, WOCI1I1 V einer „Schriuft Ww1€e diese“ spricht? /u ISt,
Aass 1er dıe Methodenlehre, nıcht dıe KDDV als „Vorübung“ bezeıichnet wırcd (anders aller-
dings BecRk, Kants „Krıitıik der praktischen Vernuntftt“: eın Kommentar, Stuttgart 221)
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tragen, worauf er zu Beginn der Methodenlehre der KpV selbst hinweist. 
Als Thema der Methodenlehre benennt er 

die Art … wie man den Gesetzen der reinen praktischen Vernunft Eingang in das 
menschliche Gemüth, Einfl uß auf die Maximen desselben verschaffen, d. i. die objectiv 
praktische Vernunft auch subjectiv praktisch machen könne (KpV 151, 9–12). 

In der Methodenlehre der TL geht es darum, nicht nur die Urteilskraft5, 
sondern auch besonders die Vernunft in Theorie und Praxis zu schulen 
(vgl. TL 411, 24 –27) und die „Kraft zur Ausübung der Regeln“ (TL 477, 16) 
zu erwerben. Es handelt sich also um die Ebene der Vermittlung von Theo-
rie und Praxis. Wie wird das Gute, das man weiß, praktisch, so dass der 
Einzelne auch tatsächlich gut handelt? In der „Didaktik“ (§§ 49–52), die der 
theoretischen Schulung der Vernunft entspricht, wird als Antwort dann ein 
„Üben in Gedanken“6 vorgeschlagen, das in die entsprechende Praxis mün-
den soll. Die Methodenlehren sind im Vergleich zur Elementarlehre jeweils 
sehr kurz gehalten – die der KpV umfasst elf Seiten, die der TL nur neun. 
Dies liegt nicht daran, dass das Thema damit erschöpft wäre – im Gegenteil. 
Kant weist in KpV 161, 25–31 auf den skizzenhaften Charakter des Ab-
schnitts hin,7 der nur die Grundzüge moralischer Bildung und Übung dar-
stellen soll. Als Chronologie der Hauptpunkte lässt sich feststellen:

KpV (151–161)

Das Anliegen der Methodenlehre: Moralität der Gesinnung, Charaktergründung 
(–153, 12)
Beweis der Empfänglichkeit für die moralische Triebfeder (–154, 16)
Kasuistik in der Erziehung: Falsche Methoden und die neue Methode Kants (–155, 11)
Was ist reine Sittlichkeit? Das Beispiel des Fürsprechers der Anna Boleyn (–157, 6)
Moralische Motivation durch Gefühle oder Begriffe? (–158, 7)
Edle Handlungen und solche aus Pfl icht: Die Beispiele Ciceros und Juvenals (–159, 17)
Darstellung der kasuistischen Methode Kants

Übung 1: Beurteilung von a) Gesetzmäßigkeit, b) Moralität fremder und eigener 
Handlungen (–160, 26)
Übung 2: Lebendige Darstellung der moralischen Gesinnung an Beispielen 
(–161, 24)

Schlussbemerkung (–161, 31).

5 Vgl. GMS 389, 29–35, wo Kant feststellt, dass Gesetze a priori nicht nur aus epistemischen, 
sondern auch aus motivationalen Gründen der durch Erfahrung geschärften Urteilskraft bedür-
fen.

6 B. Dörfl inger, Ethische Methodenlehre: Didaktik und Asketik (TL 6: 477–485), in: A. Tram-
pota / O. Sensen / J. Timmermann (Hgg.), Kant’s „Tugendlehre“. A Comprehensive Commen-
tary, Berlin / Boston 2013, 384.

7 Worauf bezieht sich Kant, wenn er von einer „Schrift wie diese“ spricht? Zu vermuten ist, 
dass hier die Methodenlehre, nicht die ganze KpV als „Vorübung“ bezeichnet wird (anders aller-
dings L. W. Beck, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“: ein Kommentar, Stuttgart 31995, 221).
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(477-485
Die ethische Didaktik

y 49 Vorbemerkung ZUuU. Erwerb der Tugend un: ZUur Eıinteilung 1n Didaktık un:
Asketik (-479, 26)

y 50 Erklärung der erotematıschen (abfragenden) Methode (-478, 26)
S 51 Abgrenzung des moralıschen ZUuU. Religionskatechismus (-479,

Erläuterung der katechetischen Lehrart (-479, 18)
y 52 Ablehnung der warnender Beispiele (Exempel) als Erziehungsmuttel

(-480, 13)
Anmerkung: Bruchstück eınes moralıschen Katechismus
Beispieldialog zwıischen Lehrer un: Schüler (-482, 29); Hınweise für den Lehrer:
1nweıls Auf dıe Wüuürde der Tugend achten (-483,
1nweıls Das Bewusstsein der inneren Freiheit als 1e] der Katechese (-483, 31)
1nweıls Der \Wert der Kasuistıik als Erganzung der Katechese (-484,
1nweıls Warnung VOoz der Vermischung VOo  b moralıschem un: Religionskate-
chismus (-484, 16}

Die ethische Askbetik

S 53 1e] aller UÜbung 1n der Tugend: Das wackere un: tröhliche (‚emut (-484, 29)
Komplementarıtät VOo  b ‚stoischer‘ un: ‚epikureischer‘ Eıinstellung (-485, 10)
Zurückweisung der „Mönchsasketik‘ un: dıie renzen „ethischer GGymnastık“
(-485, 31}

D1Ie Gründung eines Charakters: Handeln ach
moralischen Maxımen oder ach Maxımen überhaupt?

Beıde Methodenlehren haben ZU. Zael, eın nıcht LLUTL außerlich moralkon-
tormes (legales) Handeln, sondern elines ALULLS innerer Motıivatıion, ALULLS INOTLT”a-

ıscher Gesinnung heraus bewirken. Worın diese besteht, beantwortet
die Methodenlehre der KpV ausftührlicher als die der Zu Beginn wırd
eın zentrales Ergebnıis ALULLS der Analytık der Elementarlehre wıiederholt: Mo-
ralıtät esteht darın, die Vorstellung des (jJesetzes und seline (objektiv NOTL-

wendıge) Befolgung als Pflicht auch als Triebtedern der Handlung U -

stellen (vgl. KpV 151, 13—19). In moderner Terminologıie heıifßt das Wenn
die Vorstellung der Verallgemeinerbarkeit eliner Maxıme als Motivations-
taktor (Trıebteder) genugt, die ıhr entsprechende Handlung auszufüh-
LCIL, handelt der Mensch moralısch. Wıe die Eigenschaft der Verallgemeiner-
arkeıt alleın aber ZUur Entscheidung tühren soll, tun oder
unterlassen, 1St zunächst unverständlich. Erfolgversprechender scheınt die
Vorstellung des eiıgenen Vorteıls oder Schadens se1n, die iın der Erzie-
hung, welche Kınder (ein och „ungebildetes“ Gemuüut, KpV 152, 19) w1€e
auch Erwachsene (Z 1m Falle elines „verwilderten“ Gemuts, KpV 152, 20)
betretten kann, durchaus ıne Raolle spielen dart. S1e stellt aber L1LUL den aller-
ersten Schritt dar, 1ne blofß außere Lenkung durch eın „Gängelband“ (KpV
28
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TL (477–485)

Die ethische Didaktik

§ 49  Vorbemerkung zum Erwerb der Tugend und zur Einteilung in Didaktik und 
Asketik (-479, 26)

§ 50 Erklärung der erotematischen (abfragenden) Methode (-478, 26)
§ 51 Abgrenzung des moralischen zum Religionskatechismus (-479, 4)

Erläuterung der katechetischen Lehrart (-479, 18)
§ 52  Ablehnung guter oder warnender Beispiele (Exempel) als Erziehungsmittel 

(-480, 13)
Anmerkung: Bruchstück eines moralischen Katechismus
Beispieldialog zwischen Lehrer und Schüler (-482, 29); Hinweise für den Lehrer:
Hinweis 1: Auf die Würde der Tugend achten (-483, 8)
Hinweis 2: Das Bewusstsein der inneren Freiheit als Ziel der Katechese (-483, 31)
Hinweis 3: Der Wert der Kasuistik als Ergänzung der Katechese (-484, 8)
Hinweis 4: Warnung vor der Vermischung von moralischem und Religionskate-
chismus (-484, 16).

Die ethische Asketik

§ 53 Ziel aller Übung in der Tugend: Das wackere und fröhliche Gemüt (-484, 29)
Komplementarität von ‚stoischer‘ und ‚epikureischer‘ Einstellung (-485, 10)
Zurückweisung der „Mönchsasketik“ und die Grenzen „ethischer Gymnastik“ 
(-485, 31).

1. Die Gründung eines Charakters: Handeln nach 
moralischen  Maximen oder nach Maximen überhaupt?

Beide Methodenlehren haben zum Ziel, ein nicht nur äußerlich moralkon-
formes (legales) Handeln, sondern eines aus innerer Motivation, aus mora-
lischer Gesinnung heraus zu bewirken. Worin diese besteht, beantwortet 
die Methodenlehre der KpV ausführlicher als die der TL. Zu Beginn wird 
ein zentrales Ergebnis aus der Analytik der Elementarlehre wiederholt: Mo-
ralität besteht darin, die Vorstellung des Gesetzes und seine (objektiv not-
wendige) Befolgung als Pfl icht auch als Triebfedern der Handlung vorzu-
stellen (vgl. KpV 151, 13–19). In moderner Terminologie heißt das: Wenn 
die Vorstellung der Verallgemeinerbarkeit einer Maxime als Motivations-
faktor (Triebfeder) genügt, um die ihr entsprechende Handlung auszufüh-
ren, handelt der Mensch moralisch. Wie die Eigenschaft der Verallgemeiner-
barkeit allein aber zur Entscheidung führen soll, etwas zu tun oder zu 
unterlassen, ist zunächst unverständlich. Erfolgversprechender scheint die 
Vorstellung des eigenen Vorteils oder Schadens zu sein, die in der Erzie-
hung, welche Kinder (ein noch „ungebildetes“ Gemüt, KpV 152, 19) wie 
auch Erwachsene (z. B. im Falle eines „verwilderten“ Gemüts, KpV 152, 20) 
betreffen kann, durchaus eine Rolle spielen darf. Sie stellt aber nur den aller-
ersten Schritt dar, eine bloß äußere Lenkung durch ein „Gängelband“ (KpV 
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152, 23) Erziehung z1elt auf die Gründung elines Charakters.® Diese Cha-
raktergründung, die CN mıt der rage der Maxımenbildung inmMen-

hängt, werde ıch 1m Folgenden ausftührlicher betrachten un S1€e iın den
Kontext der ethıschen Schriften einordnen. Eınen Charakter hat eın Mensch
dann, WEn nıcht notwendig der sinnlıchen Motivation bedarf, sondern
sıch unabhängıg davon tür die Annahme oder Ablehnung VOoO Maxımen
entscheıdet. Gegründet wırd der Charakter durch die bewegende Kraft der
reinen Tugend (vgl. KpV 152, 35 und KpV 151, 21) beziehungsweise das
moralısche Interesse, tür das jeder Mensch empfänglich 1St eım Charakter
iın diesem Sinne veht also nıcht „diesen oder b  Jjenen Charakter“ das
ware laut Anthr. 292, die Sinnesart), auch nıcht ‚schlechten‘ oder
‚guten‘ Charakter, sondern die Konsequenz, mıt der eın Mensch INOTLTY”a-

lısch ZuLE, vernünftige Maxımen verfolgt. Diese Lesart 1St jedoch nıcht —-

umstrıtten.
In der LECEUETEINN Lıteratur Aindet sıch das SOgENANNTE „Learnıng Maxıms

Problem“, das (iress1is mıt Blick auf Anthr. 291 schildert.? Dass eın
Mensch Charakter hat un ach testen Grundsätzen handelt, Kant iın
diesem Abschnıitt der Anthropologte, 1St selten. uch iın der Pädagogik 1St
lesen, dass Kınder nıcht ach estimmten Triebtedern, sondern ach Maxı-
INeN handeln sollen, nıcht gewohnheıtsmäfßıg, sondern ALULLS Einsicht
(vgl. Päd 480 f.) Kant wendet sıch dieser Stelle ıne Erziehung der
Diszıplın, die alleın auf Lohn un Strate beruht, Kınder aber letztlich LLUTL

‚traınıert‘ und unmündıg macht: Andere denken tür S1€e (vgl. Päd 475, 22)
Die Gründung elines Charakters als „Fertigkeıt, ach Maxımen handeln“
Päd 48 — Q) se1l dagegen das Anlıegen moralıscher Erziehung. Liest
Ianl die Anthropologie VOoO der Pädagogik her, WI1€e (jress1is tut, ““ lässt
sıch tür die rage der Charakterbildung tolgern, dass zunächst darum
veht, überhaupt lernen, ach Maxımen handeln, bevor sıch die rage
ıhrer Verallgemeinerung stellt.

Diese Folgerung ZuL eliner belıebten Interpretation des Maxı-
menbegrıffs, die VOTL allem VOoO Hofte un Bıttner vertireten wırd. S1e
nehmen Al dass Maxımen ıne Art VOoO Lebensregeln selen. Diese können
als Grundsätze verstanden werden, die sıch auf der Ebene muıttlerer
Abstraktion efinden.!! Wenn Ianl Maxımen mıt Höftte als „normatıve

Vel KDDV 152, 76 Im VOTANSESANSCHEN Teıl der KDDV spielt dıe Gründung des Charakters
übriıgens och aum eiıne Raolle (erwähnt wırcd ın KDDV 99, f.}, kündıgt sıch aber evtl ın der
ede V der „Gründung“ der Maxıme des reinen Wıllens (KpV /4, schon

Vel (3 VeSS1S, Recent Work antıan Maxıms 1, 1n: Phılosophy (LOmMpass 5/3 2010),
216—227/; und KRecent Work antıan Maxıms 1L, 1n: Ebd 228—259; 1er‘ 222; 7353

10 Vel. (3 VeSS1S, 71 /
Vel. Irampota, Äutonome Vernuntit mıt moralıscher Sehkralft. Die Komplementarıtät

V Allgemeiınem und Besonderem beı Immanuel Kant, 1n: E-f. Bormann Schröer Hyog.,),
Abwägende Vernuntt. Praktische Rationalıtät ın historischer, systematıscher und relig1onsphilo-
sophıscher Perspektive, Berlın New ork 2004, 205—219, ler‘ 20/—-215
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152, 23). Erziehung zielt auf die Gründung eines Charakters.8 Diese Cha-
raktergründung, die eng mit der Frage der Maximenbildung zusammen-
hängt, werde ich im Folgenden ausführlicher betrachten und sie in den 
Kontext der ethischen Schriften einordnen. Einen Charakter hat ein Mensch 
dann, wenn er nicht notwendig der sinnlichen Motivation bedarf, sondern 
sich unabhängig davon für die Annahme oder Ablehnung von Maximen 
entscheidet. Gegründet wird der Charakter durch die bewegende Kraft der 
reinen Tugend (vgl. KpV 152, 35 und KpV 151, 21) beziehungsweise das 
moralische Interesse, für das jeder Mensch empfänglich ist. Beim Charakter 
in diesem Sinne geht es also nicht um „diesen oder jenen Charakter“ (das 
wäre laut Anthr. 292, 5 f. die Sinnesart), auch nicht um ‚schlechten‘ oder 
‚guten‘ Charakter, sondern um die Konsequenz, mit der ein Mensch mora-
lisch gute, vernünftige Maximen verfolgt. Diese Lesart ist jedoch nicht un-
umstritten.

In der neueren Literatur fi ndet sich das sogenannte „Learning Maxims 
Problem“, das R. Gressis mit Blick auf Anthr. 291 f. schildert.9 Dass ein 
Mensch Charakter hat und nach festen Grundsätzen handelt, so Kant in 
diesem Abschnitt der Anthropologie, ist selten. Auch in der Pädagogik ist zu 
lesen, dass Kinder nicht nach bestimmten Triebfedern, sondern nach Maxi-
men handeln sollen, nicht gewohnheitsmäßig, sondern aus Einsicht 
(vgl. Päd. 480 f.). Kant wendet sich an dieser Stelle gegen eine Erziehung der 
Disziplin, die allein auf Lohn und Strafe beruht, Kinder aber letztlich nur 
‚trainiert‘ und unmündig macht: Andere denken für sie (vgl. Päd. 475, 22). 
Die Gründung eines Charakters als „Fertigkeit, nach Maximen zu handeln“ 
(Päd. 481, 8–10) sei dagegen das erste Anliegen moralischer Erziehung. Liest 
man die Anthropologie von der Pädagogik her, wie Gressis es tut,10 so lässt 
sich für die Frage der Charakterbildung folgern, dass es zunächst darum 
geht, überhaupt zu lernen, nach Maximen zu handeln, bevor sich die Frage 
ihrer Verallgemeinerung stellt.

Diese Folgerung passt gut zu einer beliebten Interpretation des Maxi-
menbegriffs, die vor allem von O. Höffe und R. Bittner vertreten wird. Sie 
nehmen an, dass Maximen eine Art von Lebensregeln seien. Diese können 
als Grundsätze verstanden werden, die sich auf der Ebene mittlerer 
 Abstraktion befi nden.11 Wenn man Maximen mit Höffe als „normative 

8 Vgl. KpV 152, 26 f. Im vorangegangenen Teil der KpV spielt die Gründung des Charakters 
übrigens noch kaum eine Rolle (erwähnt wird er in KpV 99, 9 f.), kündigt sich aber evtl. in der 
Rede von der „Gründung“ der Maxime des reinen Willens (KpV 74, 7 f.) schon an.

9 Vgl. R. Gressis, Recent Work on Kantian Maxims I, in: Philosophy Compass 5/3 (2010), 
216–227; und Recent Work on Kantian Maxims II, in: Ebd. 228–239; hier: 222; 233 f.

10 Vgl. Gressis, 217 f.
11 Vgl. A. Trampota, Autonome Vernunft mit moralischer Sehkraft. Die Komplementarität 

von Allgemeinem und Besonderem bei Immanuel Kant, in: F.-J. Bormann / C. Schröer (Hgg.), 
Abwägende Vernunft. Praktische Rationalität in historischer, systematischer und religionsphilo-
sophischer Perspektive, Berlin / New York 2004, 203–219, hier: 207–213.
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Leitprinzip[1en ]” begreıft oder als „Art und Weıse, seıin Leben als gaNzZCS
tühren  «13 annn VOoO ıhnen nıcht sonderlich viele veben. uch werden

S1€e nıcht eintach besessen, sondern erst 1m Laufe des Lebens erworben. ıne
Problematık zeıgt sıch 1U iın der Anschlussfrage, W 4S der kategorische Im-
peratıv och aUSSALT, WEn L1LUL tür recht allgemeıne Regeln oilt. ıne ZuULE
Maxıme oliıche einem verallgemeıinerbaren, Vorsatz, der sıch auf unfte-
LEL Ebene ın ganz unterschiedlichen konkreten Taten aufßern annn
überhaupt ZUr Anwendung kommt. Das aber I1NUS$S Ianl laut Anthropologze
und Pädagogik eben erst lernen.

Führt INa  - alle Außerungen Kants über Maxımen einer systematı-
schen Posıtion Z  INMEN, lässt sıch die veschilderte Interpretation aber
nıcht halten. Fın dazu alternatıves Verständnıis, das ıch 1 Anschluss

Bubner, ohl un anderen vertrete, ** lässt sıch besten anhand der
Bıldung VOoO Maxımen verdeutlichen. Jede zurechenbare, vernünftige
Handlung wırd durch einen Wıillensentschluss inıtuert. Der sprachliche
Ausdruck dieses Entschlusses, der auch relevante Sıtuationsbedingungen
enthält, 1St die eliner Handlung zugrundeliegende Maxıme. Wl die darın
enthaltenen Begriffe GG Begriff allgemeın se1in mussen, oilt 1ne Maxıme
ımmer auch tür gleichartige Situationen.! S1e I1US$S nıcht notwendıg be-
wu 1m Vorhinein austormuliert werden dann ware, WI1€e auch (iress1is
teststellt,!® der Bereich zurechenbarer Handlungen klein ber VOoO jedem
Handelnden annn werden, diese Formulierung, ZU. Beispiel iın
rechtfertigender Absıcht, 1 Nachhineıin vorzulegen. IDIE vorwurtsvolle
rage „ Was AaSst du dır L1LUL dabel vedacht?“ mıiıt „Gar nıchts!“ beant-
worten, 1St UTEL ımmer talsch. Natürlich hat Ianl sıch irgend-

beli seiınem Handeln vedacht, W ar motivıert, einen Entschluss tas-
SC  . un estimmte Folgen L1LUL vielleicht nıcht diejenıgen, die
einem der Fragende 1U vorwirtt. Der Mensch hat aum 1ne Alternative

Kants kategorischer Imperatıv als Kriıtermum des Sıttlıchen, 1n: /ZPhF 351 1977),
354 —4 4, ler‘ 361

1 5 Ebd 360
Eıne vermıttelnde Poasıtion ın der Debatte dıe Allgemenmnheıt V axımen nımmt

T1ımmermann eın (seine Interpretation wırcdl auch V ‚TeSSIS favorisıert, vel. (7VeSS1S, 230),
der V einem aäquivoken Gebrauch des Maxımenbegriffs ausgeht; dıe Maxıme annn sowohl als
Handlungsregel w 1€e auch als Lebensregel verstanden werden (vel. Timmermann, Kant's UZZ-
lıng Ethıics of Maxıms, 1n: The Harvard Review of Phılosophy 120001 — Diese Strategie
erscheınt aber w 1€e eıne Art letzte Zuflucht, WCI11I1 CS unmöglıch ISt, eınen unıyoken Wortgebrauch

erkennen. Warum sollte Kant eınen aäquivoken Gebrauch, zumal innerhal e1Nes einzıgen
Werks Ww1€e KDDV der MS nıcht klarer kennzeıichnen? Fın beabsıichtigter aäquivoker Gebrauch
lässt. sıch allentalls ın ezug auf dıe „oberste Maxıme“ ın Kants Religionsschrift teststellen
(Rel. 31, 23—26; vol Schwartz, Der Begriff der Maxıme beı Kant. Eıne Untersuchung des
Maxımenbegriffs ın Kants praktischer Philosophie, Berlın unster 2006, 131—-144).

19 E1ıgennamen, Uhrzeıiten UuSW. sınd als FElemente ausgeschlossen, weıl S1E nıcht als Rechtterti-
AUL1LO dıenen können. Eıne Maxıme der Art „Weıl iıch Marıa Schwartz bın, ll iıch ware enNnL-
weder ırrational der ın ıhr tehlt, ebenso Ww1€e ın der Maxıme „Da CS 1540 Uhr ISt, 1l iıch N der
relevante, tiefere .rund für dıe Handlung.

16 Veol (7VeSS1S, 730
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Leitprinzip[ien]“12 begreift oder als „Art und Weise, sein Leben als ganzes 
zu führen“13, kann es von ihnen nicht sonderlich viele geben. Auch werden 
sie nicht einfach besessen, sondern erst im Laufe des Lebens erworben. Eine 
Problematik zeigt sich nun in der Anschlussfrage, was der kategorische Im-
perativ noch aussagt, wenn er nur für recht allgemeine Regeln gilt. Eine gute 
Maxime gliche einem verallgemeinerbaren, guten Vorsatz, der sich auf unte-
rer Ebene in ganz unterschiedlichen konkreten Taten äußern kann – so er 
überhaupt zur Anwendung kommt. Das aber muss man laut Anthropologie 
und Pädagogik eben erst lernen.

Führt man alle Äußerungen Kants über Maximen zu einer systemati-
schen Position zusammen, so lässt sich die geschilderte Interpretation aber 
nicht halten. Ein dazu alternatives Verständnis, das ich im Anschluss an 
R. Bubner, H. Köhl und anderen vertrete,14 lässt sich am besten anhand der 
Bildung von Maximen verdeutlichen. Jede zurechenbare, vernünftige 
Handlung wird durch einen Willensentschluss initiiert. Der sprachliche 
Ausdruck dieses Entschlusses, der auch relevante Situationsbedingungen 
enthält, ist die einer Handlung zugrundeliegende Maxime. Weil die darin 
enthaltenen Begriffe qua Begriff allgemein sein müssen, gilt eine Maxime 
immer auch für gleichartige Situationen.15 Sie muss nicht notwendig be-
wusst im Vorhinein ausformuliert werden – dann wäre, wie auch Gressis 
feststellt,16 der Bereich zurechenbarer Handlungen klein. Aber von jedem 
Handelnden kann erwartet werden, diese Formulierung, zum Beispiel in 
rechtfertigender Absicht, im Nachhinein vorzulegen. Die vorwurfsvolle 
Frage „Was hast du dir nur dabei gedacht?“ mit: „Gar nichts!“ zu beant-
worten, ist genau genommen immer falsch. Natürlich hat man sich irgend-
etwas bei seinem Handeln gedacht, war motiviert, einen Entschluss zu fas-
sen und erwartete bestimmte Folgen – nur vielleicht nicht diejenigen, die 
einem der Fragende nun vorwirft. Der Mensch hat kaum eine Alternative 

12 O. Höffe, Kants kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen, in: ZPhF 31 (1977), 
354 –384, hier: 361.

13 Ebd. 360.
14 Eine vermittelnde Position in der Debatte um die Allgemeinheit von Maximen nimmt 

J. Timmermann ein (seine Interpretation wird auch von R. Gressis favorisiert, vgl. Gressis, 230), 
der von einem äquivoken Gebrauch des Maximenbegriffs ausgeht; die Maxime kann sowohl als 
Handlungsregel wie auch als Lebensregel verstanden werden (vgl. J. Timmermann, Kant’s Puzz-
ling Ethics of Maxims, in: The Harvard Review of Philosophy 8 [2000], 39–52). Diese Strategie 
erscheint aber wie eine Art letzte Zufl ucht, wenn es unmöglich ist, einen univoken Wortgebrauch 
zu erkennen. Warum sollte Kant einen äquivoken Gebrauch, zumal innerhalb eines einzigen 
Werks wie KpV oder GMS, nicht klarer kennzeichnen? Ein beabsichtigter äquivoker Gebrauch 
lässt sich m. E. allenfalls in Bezug auf die „oberste Maxime“ in Kants Religionsschrift feststellen 
(Rel. 31, 23–26; vgl. M. Schwartz, Der Begriff der Maxime bei Kant. Eine Untersuchung des 
Maximenbegriffs in Kants praktischer Philosophie, Berlin / Münster 2006, 131–144).

15 Eigennamen, Uhrzeiten usw. sind als Elemente ausgeschlossen, weil sie nicht als Rechtferti-
gung dienen können. Eine Maxime der Art „Weil ich Maria Schwartz bin, will ich …“ wäre ent-
weder irrational oder in ihr fehlt, ebenso wie in der Maxime „Da es 15:40 Uhr ist, will ich …“ der 
relevante, tiefere Grund für die Handlung.

16 Vgl. Gressis, 230.
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ZUu Handeln ach Maxımen, WEn diese als vollständige Beschreibungen
iıntendierter Handlungen begreıiten sind.!” Nıcht L1LUL die ethischen
Hauptschriften Kants, auch die Religionsschrift sprechen tür diese Inter-
pretation. iıne Gegenüberstellung des Handelns ach Triebfedern elner-
Se1Its und des Handelns ach Max1ımen andererseıts scheıint nıcht siınnvoll,
WEl dort heıifstERZIEHUNG ZUR FREIHEIT — KANTS METHODENLEHREN  zum Handeln nach Maximen, wenn diese als vollständige Beschreibungen  intendierter Handlungen zu begreifen sind.!” Nicht nur die ethischen  Hauptschriften Kants, auch die Religionsschrift sprechen für diese Inter-  pretation. Eine Gegenüberstellung des Handelns nach Triebfedern einer-  seits und des Handelns nach Maximen andererseits scheint nicht sinnvoll,  wenn es dort heißt:  ... die Freiheit der Willkür ist von der ganz eigenthümlichen Beschaffenheit, daß sie  durch keine Triebfeder zu einer Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der  Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat ... (Rel. 23, 3-24, 3).  Der Mensch muss demnach nicht „lernen“, nach Maximen zu handeln — es  sei denn in dem Sinne, wie er auch Sprach- und Vernunftgebrauch lernt.  Kleine Kinder ausgenommen, die von ihrer sprachlichen Entwicklung her  noch nicht über Handlungsbeschreibungen verfügen, handelt jeder, der  überhaupt aus eigener Entscheidung, und damit im eigentlichen Sinne „han-  delt“, nach Maximen.  Ein solches Verständnis des Maximenbegriffs hat etliche Vorteile. Die  Skepsis gegenüber der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs und  der seit Hegel erhobene Vorwurf der Inhaltsleere wird zwar nicht beseitigt,  aber in einem wesentlichen Punkt entkräftet. Es folgt sehr viel daraus,  wenn ich bei jeder Handlungsbeschreibung frage, ob sie einer kritischen  Rechtfertigung, die auf dem Grundsatz der Verallgemeinerbarkeit basiert,  standhalten würde. Zu prüfen ist dabei jeweils die vollständige Handlungs-  beschreibung mit den für relevant gehaltenen Umständen‘®, die vom Han-  delnden selbst gegeben wird. Im Sinne dieser Interpretation gibt es, was  Kant bisweilen vorgeworfen wird, auch keinen ‚außermoralischen‘ Bereich  der Beliebigkeit, der von der moralischen Bewertung ausgenommen wäre.  19  Es gibt einen Bereich des moralisch Erlaubten, der aber erst durch das  oberste Prinzip der Moral festgelegt wird, weil alle Willensentschlüsse zu-  mindest den ‚Test‘ des kategorischen Imperativs bestehen müssen. Jede  Handlung wird geprüft, und jede hat das Potenzial, unter bestimmten Be-  dingungen — die in der Maxime sprachlich formuliert werden - nicht mehr  verallgemeinerbar, d. h. unmoralisch zu sein. Lediglich bloßes Verhalten ist  davon ausgenommen; so spielen unkontrollierbare Körperbewegungen  oder innere Zwänge in der moralischen Bewertung keine Rolle — es sei  denn, sie sind Konsequenz einer vorangegangenen willentlichen Entschei-  dung.  7 Vgl. Schwartz, besonders 37-39.  18 Solche Umstände spielen auch in Kants eigenen Beispielen für Maximen eine große Rolle  (vgl. Schwartz, 77-97). Voraussetzung der Prüfung ist, dass der Handelnde seine Motive und  Kenntnis der Umstände wahrheitsgemäß angibt, was die Schwierigkeit eines jeden Gerichtspro-  zesses ausmacht.  1? Bei Höffe: „sittlich irrelevante“ (Höffe, 356) Regeln beziehungsweise Tätigkeiten.  31dıe Freiheit der W.illkür 1ST VOo  b der mallz eigenthüumlıchen Beschaffenheıit, da S1Ee

durch keine Triebfeder eıner Handlung bestimmt werden kann, als 1LLUI sotfern der
Mensch S1Ee 1n seine Maxıme aufgenommen hatERZIEHUNG ZUR FREIHEIT — KANTS METHODENLEHREN  zum Handeln nach Maximen, wenn diese als vollständige Beschreibungen  intendierter Handlungen zu begreifen sind.!” Nicht nur die ethischen  Hauptschriften Kants, auch die Religionsschrift sprechen für diese Inter-  pretation. Eine Gegenüberstellung des Handelns nach Triebfedern einer-  seits und des Handelns nach Maximen andererseits scheint nicht sinnvoll,  wenn es dort heißt:  ... die Freiheit der Willkür ist von der ganz eigenthümlichen Beschaffenheit, daß sie  durch keine Triebfeder zu einer Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der  Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat ... (Rel. 23, 3-24, 3).  Der Mensch muss demnach nicht „lernen“, nach Maximen zu handeln — es  sei denn in dem Sinne, wie er auch Sprach- und Vernunftgebrauch lernt.  Kleine Kinder ausgenommen, die von ihrer sprachlichen Entwicklung her  noch nicht über Handlungsbeschreibungen verfügen, handelt jeder, der  überhaupt aus eigener Entscheidung, und damit im eigentlichen Sinne „han-  delt“, nach Maximen.  Ein solches Verständnis des Maximenbegriffs hat etliche Vorteile. Die  Skepsis gegenüber der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs und  der seit Hegel erhobene Vorwurf der Inhaltsleere wird zwar nicht beseitigt,  aber in einem wesentlichen Punkt entkräftet. Es folgt sehr viel daraus,  wenn ich bei jeder Handlungsbeschreibung frage, ob sie einer kritischen  Rechtfertigung, die auf dem Grundsatz der Verallgemeinerbarkeit basiert,  standhalten würde. Zu prüfen ist dabei jeweils die vollständige Handlungs-  beschreibung mit den für relevant gehaltenen Umständen‘®, die vom Han-  delnden selbst gegeben wird. Im Sinne dieser Interpretation gibt es, was  Kant bisweilen vorgeworfen wird, auch keinen ‚außermoralischen‘ Bereich  der Beliebigkeit, der von der moralischen Bewertung ausgenommen wäre.  19  Es gibt einen Bereich des moralisch Erlaubten, der aber erst durch das  oberste Prinzip der Moral festgelegt wird, weil alle Willensentschlüsse zu-  mindest den ‚Test‘ des kategorischen Imperativs bestehen müssen. Jede  Handlung wird geprüft, und jede hat das Potenzial, unter bestimmten Be-  dingungen — die in der Maxime sprachlich formuliert werden - nicht mehr  verallgemeinerbar, d. h. unmoralisch zu sein. Lediglich bloßes Verhalten ist  davon ausgenommen; so spielen unkontrollierbare Körperbewegungen  oder innere Zwänge in der moralischen Bewertung keine Rolle — es sei  denn, sie sind Konsequenz einer vorangegangenen willentlichen Entschei-  dung.  7 Vgl. Schwartz, besonders 37-39.  18 Solche Umstände spielen auch in Kants eigenen Beispielen für Maximen eine große Rolle  (vgl. Schwartz, 77-97). Voraussetzung der Prüfung ist, dass der Handelnde seine Motive und  Kenntnis der Umstände wahrheitsgemäß angibt, was die Schwierigkeit eines jeden Gerichtspro-  zesses ausmacht.  1? Bei Höffe: „sittlich irrelevante“ (Höffe, 356) Regeln beziehungsweise Tätigkeiten.  31(Rel. 2 4 3—24,

Der Mensch INUS$S emnach nıcht „lernen“, ach Maxımen handeln
se1 denn ın dem Sınne, WI1€e auch Sprach- un Vernunftgebrauch lernt.
Kleine Kınder AUSSCHOINTHCK, die VOoO ıhrer sprachlichen Entwicklung her
och nıcht über Handlungsbeschreibungen verfügen, handelt jeder, der
überhaupt ALULLS eigener Entscheidung, und damıt 1m eigentlichen Sinne „han:
delt“, ach Maxımen.

Fın solches Verständnıis des Maxımenbegriffs hat etliıche Vortelle. Die
Skepsis vzegenüber der nwendbarkeıt des kategorischen Imperatıvs un
der se1t Hegel erhobene Vorwurtf der Inhaltsleere wırd Wr nıcht beseıitigt,
aber iın einem wesentlichen Punkt entkrättet. Es tolgt cehr viel daraus,
WEl ıch beli jeder Handlungsbeschreibung trage, ob S1€e einer kritischen
Rechtfertigung, die auf dem Grundsatz der Verallgemeinerbarkeıt basıert,
standhalten wüurde. Zu prüfen 1St dabel1 jJeweıls die vollständige Handlungs-
beschreibung mıt den tür velevant vehaltenen Umständen!®, die VOoO Han-
elnden selbst vegeben wırd. Im Sinne dieser Interpretation o1ibt CD, W 4S

Kant bısweılilen vorgewortfen wırd, auch keiınen ‚außermoralıschen‘ Bereich
der Beliebigkeıt, der VOoO der moralıschen Bewertung AUSSCHOTLULL ware.
Es o1ibt einen Bereich des moralısch Erlaubten, der aber erst durch das
oberste Prinzıp der Moral testgelegt wırd, weıl alle Wıillensentschlüsse
mındest den ‚ Jest‘ des kategorischen Imperatıvs bestehen mussen. Jede
Handlung wırd geprüft, un jede hat das Potenzıal, estimmten Be-
dingungen die ın der Maxıme sprachlich tormuliert werden nıcht mehr
verallgemeınerbar, unmoralısch se1n. Lediglich blofßes Verhalten 1St
davon AUSSCHOTNTINCIN, spielen unkontrollierbare Körperbewegungen
oder innere Zwänge iın der moralıschen Bewertung keıne Raolle se1l
denn, S1€e sind Konsequenz eliner VOTANSCHANSCHECHL wiıllentlichen Entsche1i-
dung.

1/ Vel. ScChwartz, besonders 3/—59
15 Solche Umstände spielen auch ın Kants eiıgenen Beispielen für axımen eıne yrofße Raolle

(vel. Schwartz, 79 Voraussetzung der Prüfung 1St, Aass der Handelnde se1ne Maotive und
Kenntnis der Umstände wahrheıitsgemäfß angıbt, W A dıe Schwierigkeit e1Nes jeden Gerichtspro-
Ze585505 ausmacht.

19 Beı Höftte „sıttlıch ırrelevante“ 356) Regeln beziehungswelise Tätigkeiten.
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zum Handeln nach Maximen, wenn diese als vollständige Beschreibungen 
intendierter Handlungen zu begreifen sind.17 Nicht nur die ethischen 
Hauptschriften Kants, auch die Religionsschrift sprechen für diese Inter-
pretation. Eine Gegenüberstellung des Handelns nach Triebfedern einer-
seits und des Handelns nach Maximen andererseits scheint nicht sinnvoll, 
wenn es dort heißt:

… die Freiheit der Willkür ist von der ganz eigenthümlichen Beschaffenheit, daß sie 
durch keine Triebfeder zu einer Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der 
Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat … (Rel. 23, 3–24, 3).

Der Mensch muss demnach nicht „lernen“, nach Maximen zu handeln – es 
sei denn in dem Sinne, wie er auch Sprach- und Vernunftgebrauch lernt. 
Kleine Kinder ausgenommen, die von ihrer sprachlichen Entwicklung her 
noch nicht über Handlungsbeschreibungen verfügen, handelt jeder, der 
überhaupt aus eigener Entscheidung, und damit im eigentlichen Sinne „han-
delt“, nach Maximen.

Ein solches Verständnis des Maximenbegriffs hat etliche Vorteile. Die 
Skepsis gegenüber der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs und 
der seit Hegel erhobene Vorwurf der Inhaltsleere wird zwar nicht beseitigt, 
aber in einem wesentlichen Punkt entkräftet. Es folgt sehr viel daraus, 
wenn ich bei jeder Handlungsbeschreibung frage, ob sie einer kritischen 
Rechtfertigung, die auf dem Grundsatz der Verallgemeinerbarkeit basiert, 
standhalten würde. Zu prüfen ist dabei jeweils die vollständige Handlungs-
beschreibung mit den für relevant gehaltenen Umständen18, die vom Han-
delnden selbst gegeben wird. Im Sinne dieser Interpretation gibt es, was 
Kant bisweilen vorgeworfen wird, auch keinen ‚außermoralischen‘ Bereich 
der Beliebigkeit, der von der moralischen Bewertung ausgenommen wäre.19 
Es gibt einen Bereich des moralisch Erlaubten, der aber erst durch das 
oberste Prinzip der Moral festgelegt wird, weil alle Willensentschlüsse zu-
mindest den ‚Test‘ des kategorischen Imperativs bestehen müssen. Jede 
Handlung wird geprüft, und jede hat das Potenzial, unter bestimmten Be-
dingungen – die in der Maxime sprachlich formuliert werden – nicht mehr 
verallgemeinerbar, d. h. unmoralisch zu sein. Lediglich bloßes Verhalten ist 
davon ausgenommen; so spielen unkontrollierbare Körperbewegungen 
oder innere Zwänge in der moralischen Bewertung keine Rolle – es sei 
denn, sie sind Konsequenz einer vorangegangenen willentlichen Entschei-
dung.

17 Vgl. Schwartz, besonders 37–39.
18 Solche Umstände spielen auch in Kants eigenen Beispielen für Maximen eine große Rolle 

(vgl. Schwartz, 77–97). Voraussetzung der Prüfung ist, dass der Handelnde seine Motive und 
Kenntnis der Umstände wahrheitsgemäß angibt, was die Schwierigkeit eines jeden Gerichtspro-
zesses ausmacht.

19 Bei Höffe: „sittlich irrelevante“ (Höffe, 356) Regeln beziehungsweise Tätigkeiten.
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Die Bemerkungen ZU. Charakter als Denkungsart, iın denen VOoO der Sel-
tenheıt des Charakters un des Handelns ach testen Grundsätzen (vgl. An-
thr. 291, —  $ 2; 292, 11 f.) die ede 1St, lesen sıch anders, WEn Ianl S1€e
nıcht VOoO der PädagogiR, sondern VOoO KpV un her deutet. Kant welst
auf den Wert VOoO Handlungen nach festen Grundsätzen hın, die Ianl sıch
celbst gebunden hat (vgl. Anthr. 292, 6—18). Die 1er thematisıierte, och
nıcht moralısche ‚Zwischenstutfe“ könnte, 1m Handeln ach Maxımen
überhaupt, auch darın bestehen, se1ine Maxımen nıcht ständıg wechseln.
Wer einmal einen Umstand als Grund tür 1ne Handlung angıbt, diesen iın
gleichartiger Situation ohne Angabe zusätzlicher Umstände aber
nıcht velten lässt, handelt ach wıdersprüchlichen Maxımen. Diese Zw1-
schenstutfe, nıcht wıllkürlich un letztlich ırrational handeln, sondern
mıt eliner gewıissen Konsequenz, annn laut Anthr. 293, 4—72 3 auch VOoO e1-
1E Iyrannen mıt bösem Charakter (ım Beispiel der röomıische Diktator
Sulla) erreicht werden. Wıe test aber sind dessen Grundsätze wırklich? An-
ders vefragt: Konnen feste Grundsätze überhaupt unmoralısch oder auch
LLUTL „bisweılen talsch und tehlerhaft“ se1n, WI1€e Kant beiläufig schreıibt (An
thr. 192, 10)? Man betrachte den Fall des Suchtkranken, dessen Verhalten,

regelmäfßıge Beschaffungskriminalıtät, LU konstant erscheınt, wI1e-
ohl iınnerlich zerrissen 1ST. Nur eın Teıl VOoO ıhm ‚will‘ seline Taten,
einen Raub, W 4S se1ine Maxımen bereıts wenıger test macht. Gleiches nımmt
Kant 1 Grunde tür alle Fiälle A} WEl wen1g spater schreıbt: er
Mensch aber bıllıgt das Ose iın sıch n1ı1e  c (Anthr. 293, 30) un letztlich test-
stellt, dass keıne Bosheıt ALULLS Grundsätzen x1bt. Da die Festigkeıt
Maxımen die Tugend elines Menschen ausmacht, bewegen WIr ULM1$5 beı der
rage ach der Gründung elines Charakters also eigentlich bereıits 1m Be-
reich der Tugend. Nur moralısche Maxımen, die vernünftig, ach Krıterien
der Verallgemeinerbarkeıt, vebildet wurden, werden iın gleichartıgen S1tua-
tiıonen, vielleicht vollkommen anderer Gefühlslage, auch erneut gebil-
det beziehungsweise vewählt. In Kants Bemerkungen ZU. Charakter ın der
Anthropologie wırd dies nıcht zweıtelstrei deutlich. In KpV 152, 26 aller-
dings schreıbt VOoO der DUnveränderlichkeit VOoO Maxımen un dem reinen
moralıschen Bewegegrund, der der eINZIZE 1St, der einen Charakter eründet.

Wıe veschieht 1U die Gründung elines solchen (moralıschen) Charak-
ters”? Es handelt sıch jedenfalls nıcht einen allmählichen Prozess, SO[IM1-

dern einen plötzlichen, iınneren Wandel ach Art eliner Wiıedergeburt
(vgl. Anthr. 294, 22-27/, und auch Rel 48, 17-21). Jemand entscheıidet sıch,
seline Maxımen samtlıch kategorischen Imperatıv auszurichten, W 4S

heifßsit, nottalls alleın ALULLS dem Grund handeln, dass die Maxıme eliner
Handlung verallgemeinerungstähig 1St, alternatıve Maxımen jedoch nıcht
sind.*© Die Empfänglichkeıit tür diesen Grund musste treilich erst bewlesen

U Eıne Entscheidung, der wiederum eine Maxıme, und WL dıe bereıts erwähnte „oberste“
Maxıme, entspricht.
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Die Bemerkungen zum Charakter als Denkungsart, in denen von der Sel-
tenheit des Charakters und des Handelns nach festen Grundsätzen (vgl. An-
thr. 291, 24–292, 2; 292, 11 f.) die Rede ist, lesen sich anders, wenn man sie 
nicht von der Pädagogik, sondern von KpV und TL her deutet. Kant weist 
auf den Wert von Handlungen nach festen Grundsätzen hin, an die man sich 
selbst gebunden hat (vgl. Anthr. 292, 6–18). Die hier thematisierte, noch 
nicht moralische ‚Zwischenstufe‘ könnte, statt im Handeln nach Maximen 
überhaupt, auch darin bestehen, seine Maximen nicht ständig zu wechseln. 
Wer einmal einen Umstand als Grund für eine Handlung angibt, diesen in 
gleichartiger Situation – d. h. ohne Angabe zusätzlicher Umstände – aber 
nicht gelten lässt, handelt nach widersprüchlichen Maximen. Diese Zwi-
schenstufe, nicht willkürlich und letztlich irrational zu handeln, sondern 
mit einer gewissen Konsequenz, kann laut Anthr. 293, 14–23 auch von ei-
nem Tyrannen mit bösem Charakter (im Beispiel der römische Diktator 
Sulla) erreicht werden. Wie fest aber sind dessen Grundsätze wirklich? An-
ders gefragt: Können feste Grundsätze überhaupt unmoralisch oder auch 
nur „bisweilen falsch und fehlerhaft“ sein, wie Kant beiläufi g schreibt (An-
thr. 192, 10)? Man betrachte den Fall des Suchtkranken, dessen Verhalten, 
z. B. regelmäßige Beschaffungskriminalität, nur konstant erscheint, wie-
wohl er innerlich zerrissen ist. Nur ein Teil von ihm ‚will‘ seine Taten, z. B. 
einen Raub, was seine Maximen bereits weniger fest macht. Gleiches nimmt 
Kant im Grunde für alle Fälle an, wenn er wenig später schreibt: „[D]er 
Mensch aber billigt das Böse in sich nie“ (Anthr. 293, 30) und letztlich fest-
stellt, dass es keine Bosheit aus Grundsätzen gibt. Da die Festigkeit guter 
Maximen die Tugend eines Menschen ausmacht, bewegen wir uns bei der 
Frage nach der Gründung eines Charakters also eigentlich bereits im Be-
reich der Tugend. Nur moralische Maximen, die vernünftig, nach Kriterien 
der Verallgemeinerbarkeit, gebildet wurden, werden in gleichartigen Situa-
tionen, trotz vielleicht vollkommen anderer Gefühlslage, auch erneut gebil-
det beziehungsweise gewählt. In Kants Bemerkungen zum Charakter in der 
Anthropologie wird dies nicht zweifelsfrei deutlich. In KpV 152, 26 f. aller-
dings schreibt er von der Unveränderlichkeit von Maximen und dem reinen 
moralischen Beweggrund, der der einzige ist, der einen Charakter gründet.

Wie geschieht nun die Gründung eines solchen (moralischen) Charak-
ters? Es handelt sich jedenfalls nicht um einen allmählichen Prozess, son-
dern um einen plötzlichen, inneren Wandel nach Art einer Wiedergeburt 
(vgl. Anthr. 294, 22–27, und auch Rel. 48, 17–21). Jemand entscheidet sich, 
seine Maximen sämtlich am kategorischen Imperativ auszurichten, was 
heißt, notfalls allein aus dem Grund zu handeln, dass die Maxime einer 
Handlung verallgemeinerungsfähig ist, alternative Maximen es jedoch nicht 
sind.20 Die Empfänglichkeit für diesen Grund müsste freilich erst bewiesen 

20 Eine Entscheidung, der wiederum eine Maxime, und zwar die bereits erwähnte „oberste“ 
Maxime, entspricht.
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werden. aut der Methodenlehre der KpV 1St der Bewelıls unproblematisch,
durch „Beobachtungen, die eın jeder anstellen annn  CC (KpV 153, 1), C1+-

bringen.
Die Methodenlehre der reinen praktischen Vernuntt (KpV 151—-161)

21 1INe gänzlıch HENE Methode®

Die Empftänglichkeit tür das moralısche Interesse 1St emnach empirıisch
teststellbar. Allerdings wurde nlıe bewiesen, dass dieses Getfüuhl (gemeınt 1St
ohl das Getühl der Achtung) Menschen auch tatsächlich besser machen
annn Nun oll die Methode vorgestellt werden, die ze1gt, WI1€e Menschen
durch den kategorischen Imperatıv motivliert werden können, iın Kants
Terminologıie, wWwI1€e „die objectiv praktısche Vernunft auch subjectiv prak-
tisch“ wırd (KpV 151, 11 f.) Er stellt test, dass diese Methode
a) LU 1ne einz1Ige 1St
un
b) och nıemals iın Gang gebracht wurde (!)

An der bısher ausstehenden Anwendung dieser Methode, die auf dem
Getüuhl der Achtung autbaut, scheıint auch liegen, dass bısher keinen
Beweıls ıhres Erfolges o1ibt.“)

Vor der eigentlichen Darstellung“ der Methode 1efert Kant den schon
angekündıgten Beweıls der Empftänglichkeit tür das Sıttengesetz als moralı-
sche Triebfeder. Interessanterwelse dabel1 nıcht iıntrospektiv A} eiw2
beım eiıgenen (GGew1lssen. Der ‚Beweıs“‘ wırd stattdessen Beispiel VOoO All-
tagsdıskussionen dem „Räsonniren“, KpV 153, 17) über das Handeln —

derer Menschen veführt, welches auch VOoO philosophiısch Ungeübten
scharfsınnıg un Nal bewertet wırd. Der VOoO letzteren angelegte Ma{s-
stabh 1St derselbe WI1€e der 1m VOTANSCHANSCHCH Teıl der KpV bereıts phıloso-
phiısch entwickelte: Die Reinheıt un Lauterkeıit der Absıcht wırd über-
prüft. iıne Handlung wırd LU dann tür moralısch vehalten, WEn als ıhr
eigentlicher Beweggrund keıne eiıgennützıgen Interessen sind.

Und U1er die Methode In der Erziehung ware hılfreich,
auf diesen „Mang]|.| der Vernunft“ (KpV 154, f.) zurückzugreıfen un die
Urteilskraft VOoO Kındern anhand des Vergleichs un der moralıschen eur-
teilung VOoO Lebensläufen schulen. Das aber hat bısher eın Erzieher c
tan beziehungsweise w1€e sıch herausstellen wırd zumındest nıcht iın der
richtigen Wei1se Im übrigen Teıl der Methodenlehre der KpV veht

VOTL allem auch die Abgrenzung ZUur bısher praktızıerten Art und
Weise der moralıschen Bıldung.

Ahnlich anıworliel Kant auf Sulzers Anfrage, den Lehrern der Tugend wen1g Kr-
tolg beschieden SEl S1e selen mıt der talschen Methode VOT:  SC (vel. (,M5 411, 74— 3 S

Bezeichnenderweilse spricht V „Entwerten“ dieser Methode (vel. KDDV 153, 11 N1e
WAal, unterstreıicht Kant damıt och einmal, VOL ıhm och nıcht vorhanden.
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werden. Laut der Methodenlehre der KpV ist der Beweis unproblematisch, 
durch „Beobachtungen, die ein jeder anstellen kann“ (KpV 153, 1), zu er-
bringen.

2. Die Methodenlehre der reinen praktischen Vernunft (KpV 151–161)

2.1 Eine gänzlich neue Methode?

Die Empfänglichkeit für das moralische Interesse ist demnach empirisch 
feststellbar. Allerdings wurde nie bewiesen, dass dieses Gefühl (gemeint ist 
wohl das Gefühl der Achtung) Menschen auch tatsächlich besser machen 
kann. Nun soll die Methode vorgestellt werden, die zeigt, wie Menschen 
durch den kategorischen Imperativ motiviert werden können, d. h. in Kants 
Terminologie, wie „die objectiv praktische Vernunft auch subjectiv prak-
tisch“ wird (KpV 151, 11 f.). Er stellt fest, dass diese Methode
a) nur eine einzige ist 
und
b) noch niemals in Gang gebracht wurde (!).

An der bisher ausstehenden Anwendung dieser Methode, die auf dem 
Gefühl der Achtung aufbaut, scheint es auch zu liegen, dass es bisher keinen 
Beweis ihres Erfolges gibt.21

Vor der eigentlichen Darstellung22 der Methode liefert Kant den schon 
angekündigten Beweis der Empfänglichkeit für das Sittengesetz als morali-
sche Triebfeder. Interessanterweise setzt er dabei nicht introspektiv an, etwa 
beim eigenen Gewissen. Der ‚Beweis‘ wird stattdessen am Beispiel von All-
tagsdiskussionen (dem „Räsonniren“, KpV 153, 17) über das Handeln an-
derer Menschen geführt, welches auch vom philosophisch Ungeübten 
scharfsinnig und genau bewertet wird. Der vom letzteren angelegte Maß-
stab ist derselbe wie der im vorangegangenen Teil der KpV bereits philoso-
phisch entwickelte: Die Reinheit und Lauterkeit der Absicht wird über-
prüft. Eine Handlung wird nur dann für moralisch gehalten, wenn als ihr 
eigentlicher Beweggrund keine eigennützigen Interessen zu vermuten sind.

Und genau hier setzt die Methode an: In der Erziehung wäre es hilfreich, 
auf diesen „Hang[.] der Vernunft“ (KpV 154, 17 f.) zurückzugreifen und die 
Urteilskraft von Kindern anhand des Vergleichs und der moralischen Beur-
teilung von Lebensläufen zu schulen. Das aber hat bisher kein Erzieher ge-
tan beziehungsweise – wie sich herausstellen wird –, zumindest nicht in der 
richtigen Weise. Im gesamten übrigen Teil der Methodenlehre der KpV geht 
es vor allem auch um die Abgrenzung zur bisher praktizierten Art und 
Weise der moralischen Bildung.

 21 Ähnlich antwortet Kant auf Sulzers Anfrage, warum den Lehrern der Tugend so wenig Er-
folg beschieden sei: Sie seien mit der falschen Methode vorgegangen (vgl. GMS 411, 24–38).

22 Bezeichnenderweise spricht er vom „Entwerfen“ dieser Methode (vgl. KpV 153, 11 f.). Sie 
war, so unterstreicht Kant damit noch einmal, vor ihm noch nicht vorhanden.
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Das Spiel der Urteıilskraft, die Praxıs des moralıschen Urteıilens,
annn War nıcht die Sıttlichkeit celbst bewirken, aber doch beı Kındern ine
Grundlage tür S1€e bılden. Es entsteht die Gewohnheıt, moralısche and-
lungen hochzuschätzen un unmoralısche verabscheuen (vgl. KpV 154,
_1) Der Fehler herkömmlicher Erziehung lıegt laut Kant ın der Dar-
stellung VOoO Beispielen „überverdienstlicher“ oder edler Handlungen, w1€e
S1€e etiw221 Helden iın zeitgenössıschen omanen vollbringen.“ Die durch
allzu heroische Beispiele bewirkte Seelenerhebung veht aber schnell VOoru-
ber. S1e tührt, Kant, nıcht ZUur testen Entscheidung, ZUur „HMerzens-
unterwerfung Pflicht“ (KpV 155, 31), welche VOoO Dauer 1St und,
annn Ianl erganzen, der Gründung elines Charakters 1m obıgen Sinne ent-

spricht. IDIE Biographien, denen veübt wiırd, sollten daher besser diejen1-
CI real exıstierender, och lebender oder hıstorıischer Personen se1in
(vgl. KpV 154, 21)

Dass die Frage, worın moralısches Handeln besteht, durch die gvemeıne
Menschenvernunft schon längst entschieden 1St und LLUTL durch Philoso-
phen mıtunter angezweıtelt wırd**), wırd 1U einem solch „realen“ Be1-
spiel erläutert. Man solle VOoO einem Mannn berichten, 1m Beispiel dem stand-
hatten Fürsprecher der Anna Boleyn, der nıcht LLUTL den Gew1inn verachtet,
sondern den auch der Verlust VOoO Freunden, Besitz, Freiheit un zuletzt die
Bedrohung se1ines Lebens nıcht dazu bewegen kann, ıne Unschul-
dige AUSZUSAHCN. Schon bel einem zehnjährıgen Jungen annn diese Erzäh-
lung, Kant, LLUTL Bewunderung und Verehrung bıs hın ZU. „lebhaften
Wunsche, celbst eın solcher Mannn seın können“ (KpV 156, f.) bewir-
ken Inwietern sıch beı diesem Beispiel wırklıiıch 1ne „trockne und
ernsthafte Vorstellung der Pflicht“ (KpV 15/7, 11) handelt, die sıch VOoO der
Heroık zeitgenössıscher Literatur unterscheıidet, ließe sıch 1U diskutieren.
Sowohl die Schilderung des Fürsprechers der Anna Boleyn als auch das Spa-
ter angeführte Beispiel Juvenals scheinen aum eliner realen Biographie ent-
OILLIHNETNN worden se1n. Dennoch wırd Kants Anlıegen deutlich, alle
denkbaren anderen Motivationstaktoren auszublenden und die Sıttliıchkeit
„rein“ darzustellen. Denn L1LUL dann annn S1€e auf die Seele wırken. Das Bıld
der Heılıgkeıt und Tugend zeige sıch 1 Leiden herrlichsten (vgl. KpV
156, 31) Von der klassıschen Heıilıgenlegende, die einem dieser Stelle
eintallen INAaS, 1St jedoch weılt entternt. Moralısches, selbstloses Handeln
oll nıcht als Verdienst, sondern als Notwendigkeıt betrachtet werden, die

AA Ist diese Methode eıne andere als dıe ın der Ntiwort auf Sulzer ın (,M5 41 1, 2438 zurück-
vewlesene? Kritisiert wırcd auf den ersien Blick nıcht der Einbezug V Vorteılen, sondern Aal1Z
1m Gegenteıl dıe Darstellung phantastıscher Tugend, dıe oöhnehıin nıcht erreichbar ISt, da S1E „dıe
menschlichen Kräfte übersteigt“ 433, 35) Da alles Verdienstliche jedoch auch „Belohnung“,
zumındest ın orm einer „moralıschen Lust”, ach sıch zıieht (vel. 391, 12), wırd CS Recht
ın KDDV 159%, 5—/, ın dıe ähe des Vorteiulhatten verückt. Zur AÄAversion Kants Komane
vel insbesondere Päd. 4/3, 19—2 7

Veol ZULXI Verwırrung der der vzemeınen Menschenvernuntit eigentlich „klaren“ Angelegenheıt
durch dıe Philosophen auch den Ühnlıchen Seitenhieb auf diese ın (,M5 404, 2328
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Das Spiel der Urteilskraft, d. h. die Praxis des moralischen Urteilens, 
kann zwar nicht die Sittlichkeit selbst bewirken, aber doch bei Kindern eine 
Grundlage für sie bilden. Es entsteht die Gewohnheit, moralische Hand-
lungen hochzuschätzen und unmoralische zu verabscheuen (vgl. KpV 154, 
34–155, 1). Der Fehler herkömmlicher Erziehung liegt laut Kant in der Dar-
stellung von Beispielen „überverdienstlicher“ oder edler Handlungen, wie 
sie etwa Helden in zeitgenössischen Romanen vollbringen.23 Die durch 
allzu heroische Beispiele bewirkte Seelenerhebung geht aber schnell vorü-
ber. Sie führt, so warnt Kant, nicht zur festen Entscheidung, zur „Herzens-
unterwerfung unter Pfl icht“ (KpV 155, 31), welche von Dauer ist und, so 
kann man ergänzen, der Gründung eines Charakters im obigen Sinne ent-
spricht. Die Biographien, an denen geübt wird, sollten daher besser diejeni-
gen real existierender, noch lebender oder historischer Personen sein 
(vgl. KpV 154, 21).

Dass die Frage, worin moralisches Handeln besteht, durch die gemeine 
Menschenvernunft schon längst entschieden ist (und nur durch Philoso-
phen mitunter angezweifelt wird24), wird nun an einem solch „realen“ Bei-
spiel erläutert. Man solle von einem Mann berichten, im Beispiel dem stand-
haften Fürsprecher der Anna Boleyn, der nicht nur den Gewinn verachtet, 
sondern den auch der Verlust von Freunden, Besitz, Freiheit und zuletzt die 
Bedrohung seines Lebens nicht dazu bewegen kann, gegen eine Unschul-
dige auszusagen. Schon bei einem zehnjährigen Jungen kann diese Erzäh-
lung, so Kant, nur Bewunderung und Verehrung bis hin zum „lebhaften 
Wunsche, selbst ein solcher Mann sein zu können“ (KpV 156, 17 f.) bewir-
ken. Inwiefern es sich bei diesem Beispiel wirklich um eine „trockne und 
ernsthafte Vorstellung der Pfl icht“ (KpV 157, 11) handelt, die sich von der 
Heroik zeitgenössischer Literatur unterscheidet, ließe sich nun diskutieren. 
Sowohl die Schilderung des Fürsprechers der Anna Boleyn als auch das spä-
ter angeführte Beispiel Juvenals scheinen kaum einer realen Biographie ent-
nommen worden zu sein. Dennoch wird Kants Anliegen deutlich, alle 
denkbaren anderen Motivationsfaktoren auszublenden und die Sittlichkeit 
„rein“ darzustellen. Denn nur dann kann sie auf die Seele wirken. Das Bild 
der Heiligkeit und Tugend zeige sich im Leiden am herrlichsten (vgl. KpV 
156, 31). Von der klassischen Heiligenlegende, die einem an dieser Stelle 
einfallen mag, ist er jedoch weit entfernt. Moralisches, selbstloses Handeln 
soll nicht als Verdienst, sondern als Notwendigkeit betrachtet werden, die 

23 Ist diese Methode eine andere als die in der Antwort auf Sulzer in GMS 411, 24–38 zurück-
gewiesene? Kritisiert wird auf den ersten Blick nicht der Einbezug von Vorteilen, sondern ganz 
im Gegenteil die Darstellung phantastischer Tugend, die ohnehin nicht erreichbar ist, da sie „die 
menschlichen Kräfte übersteigt“ (TL 433, 35). Da alles Verdienstliche jedoch auch „Belohnung“, 
zumindest in Form einer „moralischen Lust“, nach sich zieht (vgl. TL 391, 12), wird es zu Recht 
in KpV 159, 5–7, in die Nähe des Vorteilhaften gerückt. Zur Aversion Kants gegen Romane 
vgl. insbesondere Päd. 473, 19–27.

24 Vgl. zur Verwirrung der der gemeinen Menschenvernunft eigentlich „klaren“ Angelegenheit 
durch die Philosophen auch den ähnlichen Seitenhieb auf diese in GMS 404, 23–28.
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dem Bewusstsein der Pflicht entspringt.“” Man wırd ımmer auch Schuld beı
Menschen finden, Kant iın eliner Fufnote (KpV, 155, 33-—38), wobe!l schon
1ne ylückliche vesellschaftliche Posıtion oder ıne Yünstige Veranlagung als
„Schuld“ velten ann. Denn durch die Ungleichheıt der Menschen und die
„bürgerliche Verfassung“ werden Vortelle auf Kosten anderer erworben.
Schon deshalb, ohl die naheliegende Schlussfolgerung dieser Stelle,
1St selbstloses Handeln als Ausgleich veboten.

Die bısher VOoO Pädagogen praktızıerte Methode krankt nıcht LLUTL daran,
Aiktive heroische Charaktere darzustellen; S1€e 1St auch daraut angelegt, durch
die Darstellung edler Handlungen Getühle auszulösen. Enthusıiastische (Je-
tühle Laugen jedoch durch ıhre Flüchtigkeıt nıcht LLUTL nıcht ZUur Triebteder,
sondern können arüber hınaus Ö dem Z1el der Methode entgegenwır-
ken.?6 Interessant 1St dieser Stelle die Begründung Kants Getühle bewir-
ken entweder gleich oder ar nıchts S1€e reizen das Herz, stärken
aber nıcht. Weıter schreıbt

Grundsätze mussen auf Begriffe errichtet werden, auft alle andere Grundlage können
1LLUI Anwandelungen Stande kommen, dıie der Person keinen moralıschen WerthERZIEHUNG ZUR FREIHEIT — KANTS METHODENLEHREN  dem Bewusstsein der Pflicht entspringt.” Man wird immer auch Schuld bei  Menschen finden, so Kant in einer Fußnote (KpV, 155, 33-38), wobei schon  eine glückliche gesellschaftliche Position oder eine günstige Veranlagung als  „Schuld“ gelten kann. Denn durch die Ungleichheit der Menschen und die  „bürgerliche Verfassung“ werden Vorteile auf Kosten anderer erworben.  Schon deshalb, so wohl die naheliegende Schlussfolgerung an dieser Stelle,  ist selbstloses Handeln als Ausgleich geboten.  Die bisher von Pädagogen praktizierte Methode krankt nicht nur daran,  fiktive heroische Charaktere darzustellen; sie ist auch darauf angelegt, durch  die Darstellung edler Handlungen Gefühle auszulösen. Enthusiastische Ge-  fühle taugen jedoch durch ihre Flüchtigkeit nicht nur nicht zur Triebfeder,  sondern können darüber hinaus sogar dem Ziel der Methode entgegenwir-  ken.?® Interessant ist an dieser Stelle die Begründung Kants: Gefühle bewir-  ken entweder gleich etwas oder gar nichts - sie reizen das Herz, stärken es  aber nicht. Weiter schreibt er:  Grundsätze müssen auf Begriffe errichtet werden, auf alle andere Grundlage können  nur Anwandelungen zu Stande kommen, die der Person keinen moralischen Werth ...  verschaffen können ... (KpV 157, 28-31).  Da sich in den wenigsten Fällen unmittelbar nach dem Lesen eines Helden-  romans die Gelegenheit zu heroischem Handeln bietet, verpufft eine ge-  fühlsmäßige „Anwandelung“ leicht im Nichts. Wie aber können Begriffe  ihre Wirkung entfalten? Dies funktioniert nur, wenn die Bewunderung der  Sittlichkeit nicht in Bezug auf die Menschheit ganz allgemein geschieht,  sondern in Relation zum Individuum. Objektive Gesetze, d. h. solche  Handlungsbeschreibungen, die verallgemeinerbar sind, gehen einen persön-  lich an. Die Zuversicht zu sich selbst ermöglicht dann auch das Bewusstsein  der eigenen moralischen Gesinnung.?” Der Prozess der Aneignung objekti-  ver Gesetze muss vom Subjekt aktiv vollzogen werden und verändert es  dadurch grundsätzlich. Der Mensch verlässt sein gewohntes Element, ver-  leugnet sich damit in gewissem Maße selbst und begibt sich, indem er sich  mit dem moralischen Gesetz - im eigentlichen Sinne gibt es nur ein einziges,  eben die Forderung der Verallgemeinerbarkeit — identifiziert, „in ein höhe-  res“ (KpV 158, 4).7  5 Auch in der Religionsschrift warnt Kant ausdrücklich vor der Bewunderung heroischer Ta-  ten: „Denn so tugendhaft Jemand auch sei, so ist doch alles, was er immer Gutes thun kann, bloß  Pflicht; seine Pflicht aber thun, ist nichts mehr, als das thun, was in der gewöhnlichen sittlichen  Ordnung ist, mithin nicht bewundert zu werden verdient“ (Rel. 48, 36—49, 3).  2 Sie sind „zweckwidrig“ (KpV 157, 15). Eventuell rechnet Kant hier damit, dass die Überfor-  derung der Kinder — die noch „weit zurück“ im Befolgen und der Beurteilung einfacher Pflichten  sind (vgl. KpV 157, 17) —- Resignation bewirkt.  ” Vgl. KpV 157, 32. Vgl. außerdem zur Rolle des Vertrauens/der Hoffnung Rel. 68, 15 f.: „...  allein ohne alles Vertrauen zu seiner einmal angenommenen Gesinnung würde kaum eine Beharr-  lichkeit, in derselben fortzufahren, möglich sein.“  %3 Sommerfeld-Lethen schreibt, dass dem Menschen allenfalls eine „lose“ Koppelung an die  Moral möglich, ein durchgängig moralisch motiviertes Leben dagegen unmöglich sei. Kant  35verschatfen könnenERZIEHUNG ZUR FREIHEIT — KANTS METHODENLEHREN  dem Bewusstsein der Pflicht entspringt.” Man wird immer auch Schuld bei  Menschen finden, so Kant in einer Fußnote (KpV, 155, 33-38), wobei schon  eine glückliche gesellschaftliche Position oder eine günstige Veranlagung als  „Schuld“ gelten kann. Denn durch die Ungleichheit der Menschen und die  „bürgerliche Verfassung“ werden Vorteile auf Kosten anderer erworben.  Schon deshalb, so wohl die naheliegende Schlussfolgerung an dieser Stelle,  ist selbstloses Handeln als Ausgleich geboten.  Die bisher von Pädagogen praktizierte Methode krankt nicht nur daran,  fiktive heroische Charaktere darzustellen; sie ist auch darauf angelegt, durch  die Darstellung edler Handlungen Gefühle auszulösen. Enthusiastische Ge-  fühle taugen jedoch durch ihre Flüchtigkeit nicht nur nicht zur Triebfeder,  sondern können darüber hinaus sogar dem Ziel der Methode entgegenwir-  ken.?® Interessant ist an dieser Stelle die Begründung Kants: Gefühle bewir-  ken entweder gleich etwas oder gar nichts - sie reizen das Herz, stärken es  aber nicht. Weiter schreibt er:  Grundsätze müssen auf Begriffe errichtet werden, auf alle andere Grundlage können  nur Anwandelungen zu Stande kommen, die der Person keinen moralischen Werth ...  verschaffen können ... (KpV 157, 28-31).  Da sich in den wenigsten Fällen unmittelbar nach dem Lesen eines Helden-  romans die Gelegenheit zu heroischem Handeln bietet, verpufft eine ge-  fühlsmäßige „Anwandelung“ leicht im Nichts. Wie aber können Begriffe  ihre Wirkung entfalten? Dies funktioniert nur, wenn die Bewunderung der  Sittlichkeit nicht in Bezug auf die Menschheit ganz allgemein geschieht,  sondern in Relation zum Individuum. Objektive Gesetze, d. h. solche  Handlungsbeschreibungen, die verallgemeinerbar sind, gehen einen persön-  lich an. Die Zuversicht zu sich selbst ermöglicht dann auch das Bewusstsein  der eigenen moralischen Gesinnung.?” Der Prozess der Aneignung objekti-  ver Gesetze muss vom Subjekt aktiv vollzogen werden und verändert es  dadurch grundsätzlich. Der Mensch verlässt sein gewohntes Element, ver-  leugnet sich damit in gewissem Maße selbst und begibt sich, indem er sich  mit dem moralischen Gesetz - im eigentlichen Sinne gibt es nur ein einziges,  eben die Forderung der Verallgemeinerbarkeit — identifiziert, „in ein höhe-  res“ (KpV 158, 4).7  5 Auch in der Religionsschrift warnt Kant ausdrücklich vor der Bewunderung heroischer Ta-  ten: „Denn so tugendhaft Jemand auch sei, so ist doch alles, was er immer Gutes thun kann, bloß  Pflicht; seine Pflicht aber thun, ist nichts mehr, als das thun, was in der gewöhnlichen sittlichen  Ordnung ist, mithin nicht bewundert zu werden verdient“ (Rel. 48, 36—49, 3).  2 Sie sind „zweckwidrig“ (KpV 157, 15). Eventuell rechnet Kant hier damit, dass die Überfor-  derung der Kinder — die noch „weit zurück“ im Befolgen und der Beurteilung einfacher Pflichten  sind (vgl. KpV 157, 17) —- Resignation bewirkt.  ” Vgl. KpV 157, 32. Vgl. außerdem zur Rolle des Vertrauens/der Hoffnung Rel. 68, 15 f.: „...  allein ohne alles Vertrauen zu seiner einmal angenommenen Gesinnung würde kaum eine Beharr-  lichkeit, in derselben fortzufahren, möglich sein.“  %3 Sommerfeld-Lethen schreibt, dass dem Menschen allenfalls eine „lose“ Koppelung an die  Moral möglich, ein durchgängig moralisch motiviertes Leben dagegen unmöglich sei. Kant  35(KpV 157, —

Da sıch iın den wenıgsten Fiällen unmıttelbar ach dem Lesen elines Helden-
L OINANLS die Gelegenheıt heroischem Handeln bietet, verputft 1ne c
tühlsmäfßige „Anwandelung“ leicht 1m Nıchts. Wıe aber können Begriffe
ıhre Wırkung enttalten? Dies tunktioniert LIUL, WEn die Bewunderung der
Sıttliıchkeit nıcht iın ezug auf die Menschheıt ganz allgemeın veschieht,
sondern iın Relatıon ZU. Indivyiduum. Objektive Gesetze, solche
Handlungsbeschreibungen, die verallgemeıinerbar sind, vehen einen person-
ıch Die Zuversicht sıch selbst ermöglıcht dann auch das Bewusstsein
der eiıgenen moralıschen Gesinnung.“ Der TOZEess der Ane1gnung objekti-
Ver (jesetze INUS$S VOoO Subjekt aktıv vollzogen werden un verändert
adurch erundsätzlıch. Der Mensch verlässt seın vewohntes Element, VOCI-

leugnet sıch damıt iın vewıissem alße celbst un begıibt sıch, ındem sıch
mıiıt dem moralıschen (Jesetz 1m eigentlichen Sinne o1ibt LU eın einz1ges,
eben die Forderung der Verallgemeinerbarkeit identifiziert, „1N eın höhe-
res  D (KpV 158, 4).7

A uch ın der Religionsschrift Kant ausdrücklich VOL der Bewunderung heroischer Ta-
LE!]  S „Denn tugendhaft Jemand auch sel, IST. doch alles, W A ımmer (zutes thun kann, blafß
Pflıcht:; seline Pflicht aber thun, IST. nıchts mehr, als das thun, W A ın der vewöhnlıchen sıttlıchen
Ordnung 1St, mıthın nıcht bewundert werden verdient“ (Rel 48, 36—49, 3

A S1e sınd „zweckwidrig“ (KpV 157, 15). FEventuell rechnet. Kant 1er damıt, Aass dıe UÜberfor-
derung der Kınder dıe och „weıt zurück“ Betolgen und der Beurteilung eintacher Pflichten
sınd (vel. KDDV 157, 17) Resignation bewirkt.

M7 Vel. KDDV 157, 572 Veol aufßerdem ZULXI Raolle des Vertrauens/der Hoffnung Rel 05, 15
alleın hne alles Vertrauen se1iner eiınmal AUNSCHOININECHNECN (zesinnung würde aum eine Beharr-
iıchkeıt, ın derselben tortzufahren, möglıch sein.“

N Sommerteld-Lethen schreıbt, Aass dem Menschen allentalls eıne „lose  C6 Koppelung dıe
Maoral möglıch, eın durchgängıe moralısch motiviertes Leben dagegen unmöglıch Ssel. Kant
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dem Bewusstsein der Pfl icht entspringt.25 Man wird immer auch Schuld bei 
Menschen fi nden, so Kant in einer Fußnote (KpV, 155, 33–38), wobei schon 
eine glückliche gesellschaftliche Position oder eine günstige Veranlagung als 
„Schuld“ gelten kann. Denn durch die Ungleichheit der Menschen und die 
„bürgerliche Verfassung“ werden Vorteile auf Kosten anderer erworben. 
Schon deshalb, so wohl die naheliegende Schlussfolgerung an dieser Stelle, 
ist selbstloses Handeln als Ausgleich geboten.

Die bisher von Pädagogen praktizierte Methode krankt nicht nur daran, 
fi ktive heroische Charaktere darzustellen; sie ist auch darauf angelegt, durch 
die Darstellung edler Handlungen Gefühle auszulösen. Enthusiastische Ge-
fühle taugen jedoch durch ihre Flüchtigkeit nicht nur nicht zur Triebfeder, 
sondern können darüber hinaus sogar dem Ziel der Methode entgegenwir-
ken.26 Interessant ist an dieser Stelle die Begründung Kants: Gefühle bewir-
ken entweder gleich etwas oder gar nichts – sie reizen das Herz, stärken es 
aber nicht. Weiter schreibt er:

Grundsätze müssen auf Begriffe errichtet werden, auf alle andere Grundlage können 
nur Anwandelungen zu Stande kommen, die der Person keinen moralischen Werth … 
verschaffen können … (KpV 157, 28–31).

Da sich in den wenigsten Fällen unmittelbar nach dem Lesen eines Helden-
romans die Gelegenheit zu heroischem Handeln bietet, verpufft eine ge-
fühlsmäßige „Anwandelung“ leicht im Nichts. Wie aber können Begriffe 
ihre Wirkung entfalten? Dies funktioniert nur, wenn die Bewunderung der 
Sittlichkeit nicht in Bezug auf die Menschheit ganz allgemein geschieht, 
sondern in Relation zum Individuum. Objektive Gesetze, d. h. solche 
Handlungsbeschreibungen, die verallgemeinerbar sind, gehen einen persön-
lich an. Die Zuversicht zu sich selbst ermöglicht dann auch das Bewusstsein 
der eigenen moralischen Gesinnung.27 Der Prozess der Aneignung objekti-
ver Gesetze muss vom Subjekt aktiv vollzogen werden und verändert es 
dadurch grundsätzlich. Der Mensch verlässt sein gewohntes Element, ver-
leugnet sich damit in gewissem Maße selbst und begibt sich, indem er sich 
mit dem moralischen Gesetz – im eigentlichen Sinne gibt es nur ein einziges, 
eben die Forderung der Verallgemeinerbarkeit – identifi ziert, „in ein höhe-
res“ (KpV 158, 4).28

25 Auch in der Religionsschrift warnt Kant ausdrücklich vor der Bewunderung heroischer Ta-
ten: „Denn so tugendhaft Jemand auch sei, so ist doch alles, was er immer Gutes thun kann, bloß 
Pfl icht; seine Pfl icht aber thun, ist nichts mehr, als das thun, was in der gewöhnlichen sittlichen 
Ordnung ist, mithin nicht bewundert zu werden verdient“ (Rel. 48, 36–49, 3).

26 Sie sind „zweckwidrig“ (KpV 157, 15). Eventuell rechnet Kant hier damit, dass die Überfor-
derung der Kinder – die noch „weit zurück“ im Befolgen und der Beurteilung einfacher Pfl ichten 
sind (vgl. KpV 157, 17) – Resignation bewirkt.

27 Vgl. KpV 157, 32. Vgl. außerdem zur Rolle des Vertrauens/der Hoffnung Rel. 68, 15 f.: „… 
allein ohne alles Vertrauen zu seiner einmal angenommenen Gesinnung würde kaum eine Beharr-
lichkeit, in derselben fortzufahren, möglich sein.“

28 Sommerfeld-Lethen schreibt, dass dem Menschen allenfalls eine „lose“ Koppelung an die 
Moral möglich, ein durchgängig moralisch motiviertes Leben dagegen unmöglich sei. Kant 
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Hılfreiche UuUN wenıger hilfreiche Beispielte
Beıde Methoden, die herkömmlıche, verdienstliche?? und die Methode
Kants (eine Handlung wırd blofß als Pflicht dargestellt), arbeıten mıt Fall-
beispielen. Wel klassısche, schon VOoO Cicero vebrauchte Beispiele”®, sind
laut Kant ungeel1gnet: Im ersten optert sıch eın Schiffbrüchiger, anderen
Schiffbrüchigen das Leben retiten, 1m zweıten stirbt eın Mensch SEe1-
1165 Vaterlandes wıllen Warum 1St die Schilderung dieser Fälle wen1g hılt-
reich? Diese Laugen nıcht ZUur reinen Darstellung der Pflicht, da beı ıhnen
nıcht einmal geklärt 1st, b überhaupt (vollkommene) Pflicht 1St,
handeln; auch verletzt eın Mensch mıt der Preisgabe des eiıgenen Lebens iın
jedem Fall 1ne Pflicht sıch selbst. Es sollte sıch iın den verwendeten
Beispielen besser eindeutige, unerlässliche Pflicht handeln (KpV 158,
22)”, WI1€e iın dem VOoO römischen Dichter Juvenal angeführten: Der Befehl,

jemanden lügenhaft AUSZUSAHCN, dart celbst 35  OT dem herbeige-
schleppten Stier“ nıcht befolgt werden. Dieses Beispiel wırd VOoO Kant häu-
fıger verwendet”, W 4S nıcht verwundert, denn eıgnet sıch, WI1€e schon das
Beispiel des Fürsprechers der Anna Boleyn sowohl ZUur Darstellung eliner
ganz „reinen“ Triebteder als auch der Verwertlichkeit des Meıneılds eın
Thema, das ıhm besonders wichtig 1ST. Das Grundanlıegen esteht darın,
durch reale Beispiele bewusst machen, dass die moralısche Triebfeder
nıcht LLUTL ohne weltere Motive, sondern Ö erheblicher konträrer
nreize stark 1st, Menschen dazu bewegen, der Pflicht alles nach-

(vgl. KpV 159, 8)

2 3 Die Za0e1 Ubungen der hasuıstischen Methode Kants

Die kasustische Methode Kants umfasst W el verschiedene AÄArten VOoO

UÜbungen:
1) IDIE UÜbung entspricht dem anfangs erwähnten BeweIls der Emp-

tängliıchkeıt tür die moralısche Motivatıion. Sowohl eıgene Handlungen als
auch die Handlungen anderer werden auf ıhre Gesetzmäfgkeıt hın beur-

scheıint aber, W A sıch ler und spater besonders ın der Religionsschrift zeISt, durchaus arum
vehen, se1ın Leben der Maoral unterstellen. (Vel Sommerfeld-Lethen, W1e moralısch

werden? Kants moralıstische Ethık, Freiburg Br. München 2005, 1272
Au „Verdienstlich“ ISL ach 391, G, alles, W A „über das Pflichtgesetz der Handlungen hınaus

veht  CC  y das „Handeln ALLS Pflicht“ selbst. Letzteres annn 1er aber nıcht vemeınt sein,
da 1es durch dıe kantısche Methode erreıicht werden soll.

30 Veol CLiCcero, De oft. ILL, 90, ZU Schitfbruchbeispiel und De An ILL, 64 Das Vaterland 1L1L155

U1I1S LeUurer se1ın als WIr selbst. /Zum Dılemma der beıden Schiffbrüchigen vel auch 735 f.,
Kant dıe Kettung des eigenen Lebens auf Kosten anderer zumındest als „unrecht“ (RL 236,
betrachtet.

Nur beı dıesen, lässt. sıch erganzen, IST. auch das Vermoögen, S1Ee ertüllen können, beı
jedem Menschen V  x  ZUSCLZCNH, wodurch der Czeftahr V Übertorderung und Resignation be-
ZESNEL werden ann.

AA Veol Beck, 298, Fu{fßnote
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2.2 Hilfreiche und weniger hilfreiche Beispiele

Beide Methoden, die herkömmliche, verdienstliche29 und die Methode 
Kants (eine Handlung wird bloß als Pfl icht dargestellt), arbeiten mit Fall-
beispielen. Zwei klassische, schon von Cicero gebrauchte Beispiele30, sind 
laut Kant ungeeignet: Im ersten opfert sich ein Schiffbrüchiger, um anderen 
Schiffbrüchigen das Leben zu retten, im zweiten stirbt ein Mensch um sei-
nes Vaterlandes willen. Warum ist die Schilderung dieser Fälle wenig hilf-
reich? Diese taugen nicht zur reinen Darstellung der Pfl icht, da bei ihnen 
nicht einmal geklärt ist, ob es überhaupt (vollkommene) Pfl icht ist, so zu 
handeln; auch verletzt ein Mensch mit der Preisgabe des eigenen Lebens in 
jedem Fall eine Pfl icht gegen sich selbst. Es sollte sich in den verwendeten 
Beispielen besser um eindeutige, unerlässliche Pfl icht handeln (KpV 158, 
22)31, wie in dem vom römischen Dichter Juvenal angeführten: Der Befehl, 
gegen jemanden lügenhaft auszusagen, darf selbst „vor dem herbeige-
schleppten Stier“ nicht befolgt werden. Dieses Beispiel wird von Kant häu-
fi ger verwendet32, was nicht verwundert, denn es eignet sich, wie schon das 
Beispiel des Fürsprechers der Anna Boleyn sowohl zur Darstellung einer 
ganz „reinen“ Triebfeder als auch der Verwerfl ichkeit des Meineids – ein 
Thema, das ihm besonders wichtig ist. Das Grundanliegen besteht darin, 
durch reale Beispiele bewusst zu machen, dass die moralische Triebfeder 
nicht nur ohne weitere Motive, sondern sogar trotz erheblicher konträrer 
Anreize stark genug ist, Menschen dazu zu bewegen, der Pfl icht alles nach-
zusetzen (vgl. KpV 159, 8).

2.3 Die zwei Übungen der kasuistischen Methode Kants

Die kasuistische Methode Kants umfasst zwei verschiedene Arten von 
Übungen:

1) Die erste Übung entspricht dem anfangs erwähnten Beweis der Emp-
fänglichkeit für die moralische Motivation. Sowohl eigene Handlungen als 
auch die Handlungen anderer werden auf ihre Gesetzmäßigkeit hin beur-

scheint es aber, was sich hier und später besonders in der Religionsschrift zeigt, durchaus darum 
zu gehen, sein Leben der Moral zu unterstellen. (Vgl. C. Sommerfeld-Lethen, Wie moralisch 
werden? Kants moralistische Ethik, Freiburg i. Br. / München 2005, 122 f.)

29 „Verdienstlich“ ist nach TL 391, 6, alles, was „über das Pfl ichtgesetz der Handlungen hinaus 
geht“, d. h. sogar das „Handeln aus Pfl icht“ selbst. Letzteres kann hier aber nicht gemeint sein, 
da genau dies durch die kantische Methode erreicht werden soll.

30 Vgl. Cicero, De off. III, 90, zum Schiffbruchbeispiel und De fi n. III, 64: Das Vaterland muss 
uns teurer sein als wir selbst. Zum Dilemma der beiden Schiffbrüchigen vgl. auch RL 235 f., wo 
Kant die Rettung des eigenen Lebens auf Kosten anderer zumindest als „unrecht“ (RL 236, 7) 
betrachtet.

31 Nur bei diesen, so lässt sich ergänzen, ist auch das Vermögen, sie erfüllen zu können, bei 
jedem Menschen vorauszusetzen, wodurch der Gefahr von Überforderung und Resignation be-
gegnet werden kann.

32 Vgl. Beck, 298, Fußnote 86.
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teilt; verschiedene Pflichten werden ıhnen zugeordnet, wobel auch mehrere
PTO Handlung möglıch Ssind. ach Feststellung der sıttliıchen Rıchtigkeıit
(Legalıtät) eliner Handlung wırd ach ıhrer Moralıtät gefragt: der Motiva-
t10n oder Gesinnung des Handelnden. Durch diese Beschäftigung der Ur-
teilskraft oll das Sıttlıche 1eb DWun eın Interesse sıttlıch
Handlungen hervorgebracht werden. Wıe eın Naturtorscher, der Insekten
studıert 1m Beispiel Leibniz entdeckt Ianl celbst anfangs abstofßen-
den ForschungsobJjekten 1ne ‚Zweckmäßigkeıt der Organısation und treut
sıch daran. In übertragener Hınsıcht treut sıch also derjenige, der eıgenes
un tremdes Handeln moralıschen Gesichtspunkten beurteılt, der
Fähigkeıt der Vernuntt, sıch celbst bestimmen.

Dass diese UÜbung och nıcht ausreicht, lıegt daran, dass zunächst LU eın
Interesse der Beschäftigung des Beurteilens veweckt wırd. Die orm der
Schönheıt, die die Tugend begleıitet, ewırkt 1ne Harmonine der Vorstel-
lungskräfte. Besonders die Beurteilung der Sıttliıchkeit anderer, klingt
1er Al annn durchaus Freude machen, ohne dass daraus sogleich Konse-
JUENZEN tür die eıgene Lebensführung gEZOSCNH werden.?

2) IDIE zweıte UÜbung esteht daher iın der schon erwähnten, lebendigen
Darstellung der moralıschen Gesinnung mıt Hılte biographischer Beıispiele.
rst 1ne Darstellung innerer Freiheit annn auch das Bewusstsein dieser
Freiheit beım Betrachtenden celbst erwecken. Das Bewusstsein der nab-
hängigkeıt VOoO „Neigungen un Glücksumständen“ erweckt die Achtung
tür UL1$5 celbst (KpV 161, 13—19)°*, auf der sıch die ZuLE sıttlıche Gesinnung
eründen kannn Anders als MOoMentTAane Enthusiasmus tührt diese Achtung
ZUur Gründung des Charakters. Darın esteht das eigentliche Z1ıel der Me-
thode, das durch die zweıte UÜbung erreıicht wırd, WOSCHCIL die UÜbung
der Urteilskraft iın der Unterscheidung unmoralıscher VOoO moralıschen
Handlungen L1LUL die Grundlage dafür bıldet.

Sowelılt ZUur Methodenlehre der KpV. Enthält die Methodenlehre 1 letz-
ten Teıl der Iugendlehre der Metaphysik der Sıtten 1U wesentlıiıch Neues
oder ar anderes als die der KpV?

41 Fın Ühnlicher 1INnwels findet sıch ın (,M5 407/, 7U Der ebhafte Wunsch für das (zute IST.
nıcht softort. mıt der Realıtät des (zuten yleichzusetzen.

Problematısch ILLAS erscheıinen, Aass dıe Wıirkliıchkeit des Cefühls (der Achtung? Vel KDDV
153, Ja vorher als Grundlage der Methode bereıts VOTAUSSZESCLZLT. wurde. Dieses Paradox löst
sıch, WOCI1I1 zwıschen der Potenzıaalıt: und der aktıven, praktisch wırksamen Achtung unterschie-
den wırd Vel. ebenso dıe WEl ‚Modı‘ der Tugend als Vermoögen, und Vermoögen „als Stärke“

539/, 1216
4 Die wıederhaolte Betonung des Cefühls der Achtung und der Emptänglichkeıit für diese

schlecht ZULI These Sommerteld-Lethens, Aass Kant hne pbersoninterne Maotive auskomme
(vel. Sommerfeld-Lethen, 35) Was bedeutet terner, Aass „Maotıivatıon nıcht einen inneren
Zustand einer Person ausdrückt, sondern eiıne Habiıtualisierung moralıscher Maxımen“ ? (Ebd
124; Hervorhebung V Sch.)
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teilt; verschiedene Pfl ichten werden ihnen zugeordnet, wobei auch mehrere 
pro Handlung möglich sind. Nach Feststellung der sittlichen Richtigkeit 
(Legalität) einer Handlung wird nach ihrer Moralität gefragt: der Motiva-
tion oder Gesinnung des Handelnden. Durch diese Beschäftigung der Ur-
teilskraft soll das Sittliche lieb gewonnen und ein Interesse an sittlich guten 
Handlungen hervorgebracht werden. Wie ein Naturforscher, der Insekten 
studiert – im Beispiel Leibniz –, entdeckt man selbst an anfangs abstoßen-
den Forschungsobjekten eine ‚Zweckmäßigkeit der Organisation‘ und freut 
sich daran. In übertragener Hinsicht freut sich also derjenige, der eigenes 
und fremdes Handeln unter moralischen Gesichtspunkten beurteilt, an der 
Fähigkeit der Vernunft, sich selbst zu bestimmen.

Dass diese Übung noch nicht ausreicht, liegt daran, dass zunächst nur ein 
Interesse an der Beschäftigung des Beurteilens geweckt wird. Die Form der 
Schönheit, die die Tugend begleitet, bewirkt eine Harmonie der Vorstel-
lungskräfte. Besonders die Beurteilung der Sittlichkeit anderer, so klingt 
hier an, kann durchaus Freude machen, ohne dass daraus sogleich Konse-
quenzen für die eigene Lebensführung gezogen werden.33

2) Die zweite Übung besteht daher in der schon erwähnten, lebendigen 
Darstellung der moralischen Gesinnung mit Hilfe biographischer Beispiele. 
Erst eine Darstellung innerer Freiheit kann auch das Bewusstsein dieser 
Freiheit beim Betrachtenden selbst erwecken. Das Bewusstsein der Unab-
hängigkeit von „Neigungen und Glücksumständen“ erweckt die Achtung 
für uns selbst (KpV 161, 13–19)34, auf der sich die gute sittliche Gesinnung 
gründen kann35. Anders als momentaner Enthusiasmus führt diese Achtung 
zur Gründung des Charakters. Darin besteht das eigentliche Ziel der Me-
thode, das durch die zweite Übung erreicht wird, wogegen die erste Übung 
der Urteilskraft in der Unterscheidung unmoralischer von moralischen 
Handlungen nur die Grundlage dafür bildet.

Soweit zur Methodenlehre der KpV. Enthält die Methodenlehre im letz-
ten Teil der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten nun wesentlich Neues 
oder gar anderes als die der KpV?

33 Ein ähnlicher Hinweis fi ndet sich in GMS 407, 29 f.: Der lebhafte Wunsch für das Gute ist 
nicht sofort mit der Realität des Guten gleichzusetzen.

34 Problematisch mag erscheinen, dass die Wirklichkeit des Gefühls (der Achtung? Vgl. KpV 
153, 3) ja vorher als Grundlage der Methode bereits vorausgesetzt wurde. Dieses Paradox löst 
sich, wenn zwischen der Potenzialität und der aktiven, praktisch wirksamen Achtung unterschie-
den wird. Vgl. ebenso die zwei ‚Modi‘ der Tugend als Vermögen, und Vermögen „als Stärke“ in 
TL 397, 12–16.

35  Die wiederholte Betonung des Gefühls der Achtung und der Empfänglichkeit für diese 
passt schlecht zur These Sommerfeld-Lethens, dass Kant ohne personinterne Motive auskomme 
(vgl. Sommerfeld-Lethen, 35). Was bedeutet es ferner, dass „Motivation … nicht einen inneren 
Zustand einer Person ausdrückt, sondern eine Habitualisierung moralischer Maximen“? (Ebd. 
124; Hervorhebung von M. Sch.)
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Die ethische Methodenlehre (IL 477-485)
Da Tugend nıchts anderes 1St als die „Stärke der Maxıme des Menschen iın
Befolgung seiner Pflicht“ (IL 394, 15—17), scheınt sıch Kant iın diesem Ab-
schnıtt dem gleichen IThema wıdmen wWwI1€e bereıits iın der Methodenlehre
der KpYV. Die (jesetze der reinen praktiıschen Vernunft sollen Einfluss auf
die Maxımen erhalten, wodurch letztere tester werden und nN-
stehender sinnlicher nreize ZUur Anwendung kommen. uch 1er veht

die Gründung elines Charakters, 1ne Ausrichtung der
Motivationsstruktur der Vernunft und ıhrem obersten Moralprinzıp.

Die Methodenlehre der 1St iın tormaler Hınsıcht, durch die Paragra-
phenzählung elinerselts und ıhre WEel Teıle andererseıts, stärker durchstruk-
urlert als die der KpV. S1e teılt sıch iın die ethische Dıdaktık, die theoret1-
sche Lehre der Tugend, der auch die Entwicklung elines moralıschen
Katechismus vehört, un iın die eigentliche Ubung, die ethische Asketik
(von oriech. Askein: üben).

37 Die Didaktık moralısche Katechese UuUN Kritik der Kasuıstik

Schnell wırd deutlich, dass iın der Didaktık nıcht LLUTL Ergebnisse der KpV
wıiederholt werden. Ging dort alleın die Inhalte des ‚Unterrichts‘,
veht 1er zunächst die Art der Vermittlung. Der Schüler Ort weder
LLUTL och handelt sıch eın wechselseıitiges Fragen analog der sokra-
tischen Maieutik. Kant plädiert stattdessen tür 1ne „katechetische“ Me-
thode, iın der vorrangıg der Lehrer fragt, der Schüler L1LUL ANtLwWwOTrTeLl. Inwıie-
tern diese wiırklich 1m Gegensatz ZUur sokratisch-dialogischen Methode
steht, wırd nıcht vollkommen deutlich. Der Vernunft dem Gedächt-
NS abzufragen, wırd iın 478, x—11 als Hauptkennzeichen der dia-
logischen Methode benannt. Die katechetische Methode esteht dagegen
darın, Begriffe ALULLS dem Gedächtnıis abzufragen, un War deshalb, „weıl der
Schüler nıcht einmal weılß, w1€e fragen soll“ (IL 479, 11) Be1l Kants Kate-
chese wırd jedoch auch alles „ ALUS der eiıgenen Vernunft des Menschen ent-
wıckelt“ (IL 483, 11 f., vgl auch 480, 16) un dann erst 1m Gedächtnıis
ewahrt.

Fın Beispiel der moralıschen Katechese, die iın jedem Fall und
DOT der relig1ösen Katechese velehrt werden sollte, Aindet sıch iın dem mıt
„Anmerkung. Bruchstück elines moralıschen Katechism.“ überschriebenen
Abschnıitt ach der Schilderung elnes Aiktıven Dialogs zwıschen Lehrer
und Schüler, der die Ethik Kants anhand ıhrer Grundbegrıiffe skizziert,””

Ö0 Veol azı auch BecR, 220, der ın ezug auf eLwa (,M5 404, f., richtig, ın EZUg auf dıe
Methodenlehre der und dıe V ıhm angeführte Stelle ın 3/6, 285, aber ırretührend V
Kant als Vertreter einer sokratischen Methode spricht. Vel. aufßerdem Dörflinger, 390

Y Allerdings, das annn 1er LLLUTE angemerkt werden, findet sıch darın mındestens eıne „unkan-
tisch“ erscheinende Stelle ın ezug auf Kants Religionsphilosophie (vel. 482, —2 Eıne
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3. Die ethische Methodenlehre (TL 477–485)

Da Tugend nichts anderes ist als die „Stärke der Maxime des Menschen in 
Befolgung seiner Pfl icht“ (TL 394, 15–17), scheint sich Kant in diesem Ab-
schnitt dem gleichen Thema zu widmen wie bereits in der Methodenlehre 
der KpV. Die Gesetze der reinen praktischen Vernunft sollen Einfl uss auf 
die Maximen erhalten, wodurch letztere fester werden und trotz entgegen-
stehender sinnlicher Anreize zur Anwendung kommen. Auch hier geht es 
um die Gründung eines Charakters, um eine Ausrichtung der gesamten 
Motivationsstruktur an der Vernunft und ihrem obersten Moralprinzip. 

Die Methodenlehre der TL ist in formaler Hinsicht, durch die Paragra-
phenzählung einerseits und ihre zwei Teile andererseits, stärker durchstruk-
turiert als die der KpV. Sie teilt sich in die ethische Didaktik, die theoreti-
sche Lehre der Tugend, zu der auch die Entwicklung eines moralischen 
Katechismus gehört, und in die eigentliche Übung, die ethische Asketik 
(von griech. askein: üben).

3.1 Die Didaktik – moralische Katechese und Kritik der Kasuistik

Schnell wird deutlich, dass in der Didaktik nicht nur Ergebnisse der KpV 
wiederholt werden. Ging es dort allein um die Inhalte des ‚Unterrichts‘, so 
geht es hier zunächst um die Art der Vermittlung. Der Schüler hört weder 
nur zu noch handelt es sich um ein wechselseitiges Fragen analog der sokra-
tischen Maieutik. Kant plädiert stattdessen für eine „katechetische“ Me-
thode, in der vorrangig der Lehrer fragt, der Schüler nur antwortet. Inwie-
fern diese wirklich im Gegensatz zur sokratisch-dialogischen Methode 
steht, wird nicht vollkommen deutlich.36 Der Vernunft statt dem Gedächt-
nis etwas abzufragen, wird in TL 478, 8–11 als Hauptkennzeichen der dia-
logischen Methode benannt. Die katechetische Methode besteht dagegen 
darin, Begriffe aus dem Gedächtnis abzufragen, und zwar deshalb, „weil der 
Schüler nicht einmal weiß, wie er fragen soll“ (TL 479, 11). Bei Kants Kate-
chese wird jedoch auch alles „aus der eigenen Vernunft des Menschen ent-
wickelt“ (TL 483, 11 f., vgl. auch TL 480, 16) und dann erst im Gedächtnis 
bewahrt.

Ein Beispiel der moralischen Katechese, die in jedem Fall getrennt und 
vor der religiösen Katechese gelehrt werden sollte, fi ndet sich in dem mit 
„Anmerkung. Bruchstück eines moralischen Katechism.“ überschriebenen 
Abschnitt. Nach der Schilderung eines fi ktiven Dialogs zwischen Lehrer 
und Schüler, der die Ethik Kants anhand ihrer Grundbegriffe skizziert,37 

36 Vgl. dazu auch Beck, 220, der – in Bezug auf etwa GMS 404, 4 f., richtig, in Bezug auf die 
Methodenlehre der TL und die von ihm angeführte Stelle in TL 376, 28, aber irreführend – von 
Kant als Vertreter einer sokratischen Methode spricht. Vgl. außerdem Dörfl inger, 390 f.

37 Allerdings, das kann hier nur angemerkt werden, fi ndet sich darin mindestens eine „unkan-
tisch“ erscheinende Stelle in Bezug auf Kants Religionsphilosophie (vgl. TL 482, 21–24). Eine 
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tolgen einıge allgemeıinere Hınvwelse. Vor allem oilt C dem Schüler die
Schändlichkeıt, nıcht eiw2 die Schädlichkeit des Lasters tür den Täter nahe-
zubringen (vgl. 483, 1—3) Das Z1el der Katechese esteht iın der Erwe-
ckung des „Bewulfstsein[s], über S1€e |Übel, Drangsale, Leiden des Lebens
un Tod; Hınzufügung Sch.] alle erhoben und elister sein“ (IL
483, 2)38 Diese Erkenntnıis seiner selbst** als treies Wesen erhebt die Seele
iın posıtıver, dauerhafter Weıise und nıcht „flüchtig un vorübergehend“,
KpV 155, 30)

Der tolgende liest sıch WI1€e eın kritischer Nachtrag ZUr kasulstischen
Methode der KpYV. Kant veht auf den Wert Beispiele eın Sse1l das des
Lehrers oder das anderer Schüler un VOTL ıhrem Gebrauch, weıl S1€e
keıne Tugendmaxıme begründen können. Triebfeder moralıschen Handelns
INUS$S das Gesetz, nıcht das Verhalten anderer Menschen se1n. Die blofße An-
vewohnheıt, der die Nachahmung anderer tühren kann, steht iın Wıder-
spruch ZUur iınneren Freiheit.*° Das Beıispiel, das 1m moralıschen Katechis-
I1LUS verwendet wırd, thematısiert tolglich nıcht das Verhalten anderer,
sondern tührt dem Schüler die (hypothetische) Situation VOTL ugen, dass
selbst sıch durch ıne Luüge, die anderen schadet, einen Vorteil verschatfen
könnte (vgl. 481, 28—31). Nur uUurz VOTL dem Übergang ZU. knappen
zweıten Teıl der Methodenlehre der Aindet sıch och 1ne posıtiıve Be-
merkung ZUur Raolle der Kasuıistik, die den „Verstand der Jugend schärtt“
(vgl. 484, 3) Durch S1€e soll, die Wiıederholung der iın der KpV ANSC-
üuhrten „Naturforscher-Analogie“ (KpV 160, 7/-13), das Interesse der
Sıttliıchkeit veweckt werden, da der Mensch naturgemäfß das liebt, womıt
sıch viel, bıs hın ZUur Wıssenschatt, beschäftigt hat Diese der Fähigkeıt der
Ungebildeten ADNSCIHNCSSCHC Beschäftigung (vgl. 483, 37) entspricht aber
LU der ersten UÜbung der Methodenlehre, wWwI1€e S1€e iın der KpV geschildert
wurde.

372 Dize Asketik Frohsinn UuUN Freiheit

Die ethische Asketik wırd iın einem einzıgen Paragraphen $ 53) abgehan-
delt uch 1er scheınt sıch einen Zusatz Gedanken ALULLS der Kp V,
WEn nıcht Ö deren Relativierung handeln. Es wırd nıcht erneut

ausftführliche Untersuchung der acht Schritte des „Bruchstücks“ unternımmt Dörflinger, 39 5—
405, der och weltere Inkonsistenzen teststellt.

ÖN Dieses Bewusstseln, welches „Beschlufs“ 485, 12) der ethıschen Dıdaktık se1ın soll, hat
Kant, Ww1€e ın einer seiner ohl bekanntesten Passagen, dem „Beschluf{s“ der KDYV, deutlich wiırd,
selbst empfunden (vel. KDDV 161)

39 Vel. ZU \Wert der Selbsterkenntnis den Abschnıiıtt „Von dem ersten Gebot aller Pflichten
sıch selbst“ ın 441 ($$ 14/15).

AU Vel. dıe austührlichere Erläuterung ın Abschnıiıtt ALV (IL 407) der Einleitung ZULXI Tugend-
lehre und aufßerdem Anthr. 147, 14—16 „Tugend IST. dıe moralısche Stärke ın Beftolgung seiner
Pflıcht, dıe nıemals ZULXI Gewohnheıt werden, sondern ımmer Al1Z LICLI und ursprünglıch ALLS der
Denkungsart hervorgehen soll.“

3939

Erziehung zur Freiheit – Kants Methodenlehren

folgen einige allgemeinere Hinweise. Vor allem gilt es, dem Schüler die 
Schändlichkeit, nicht etwa die Schädlichkeit des Lasters für den Täter nahe-
zubringen (vgl. TL 483, 1–3). Das Ziel der Katechese besteht in der Erwe-
ckung des „Bewußtsein[s], über sie [Übel, Drangsale, Leiden des Lebens 
und Tod; Hinzufügung M. Sch.] alle erhoben und Meister zu sein“ (TL 
483, 22).38 Diese Erkenntnis seiner selbst39 als freies Wesen erhebt die Seele 
in positiver, dauerhafter Weise (und nicht „fl üchtig und vorübergehend“, 
KpV 155, 30).

Der folgende § 52 liest sich wie ein kritischer Nachtrag zur kasuistischen 
Methode der KpV. Kant geht auf den Wert guter Beispiele ein – sei es das des 
Lehrers oder das anderer Schüler – und warnt vor ihrem Gebrauch, weil sie 
keine Tugendmaxime begründen können. Triebfeder moralischen Handelns 
muss das Gesetz, nicht das Verhalten anderer Menschen sein. Die bloße An-
gewohnheit, zu der die Nachahmung anderer führen kann, steht in Wider-
spruch zur inneren Freiheit.40 Das Beispiel, das im moralischen Katechis-
mus verwendet wird, thematisiert folglich nicht das Verhalten anderer, 
sondern führt dem Schüler die (hypothetische) Situation vor Augen, dass er 
selbst sich durch eine Lüge, die anderen schadet, einen Vorteil verschaffen 
könnte (vgl. TL 481, 28–31). Nur kurz vor dem Übergang zum knappen 
zweiten Teil der Methodenlehre der TL fi ndet sich noch eine positive Be-
merkung zur Rolle der Kasuistik, die den „Verstand der Jugend schärft“ 
(vgl. TL 484, 3). Durch sie soll, so die Wiederholung der in der KpV ange-
führten „Naturforscher-Analogie“ (KpV 160, 7–13), das Interesse an der 
Sittlichkeit geweckt werden, da der Mensch naturgemäß das liebt, womit er 
sich viel, bis hin zur Wissenschaft, beschäftigt hat. Diese der Fähigkeit der 
Ungebildeten angemessene Beschäftigung (vgl. TL 483, 37) entspricht aber 
nur der ersten Übung der Methodenlehre, wie sie in der KpV geschildert 
wurde.

3.2 Die Asketik – Frohsinn und Freiheit

Die ethische Asketik wird in einem einzigen Paragraphen (§ 53) abgehan-
delt. Auch hier scheint es sich um einen Zusatz zu Gedanken aus der KpV, 
wenn nicht sogar um deren Relativierung zu handeln. Es wird nicht erneut 

ausführliche Untersuchung der acht Schritte des „Bruchstücks“ unternimmt Dörfl inger, 393–
405, der noch weitere Inkonsistenzen feststellt.

38 Dieses Bewusstsein, welches „Beschluß“ (TL 483, 12) der ethischen Didaktik sein soll, hat 
Kant, wie in einer seiner wohl bekanntesten Passagen, dem „Beschluß“ der KpV, deutlich wird, 
selbst empfunden (vgl. KpV 161).

39 Vgl. zum Wert der Selbsterkenntnis den Abschnitt „Von dem ersten Gebot aller Pfl ichten 
gegen sich selbst“ in TL 441 f. (§§ 14/15).

40 Vgl. die ausführlichere Erläuterung in Abschnitt XIV (TL 407) der Einleitung zur Tugend-
lehre und außerdem Anthr. 147, 14–16: „Tugend ist die moralische Stärke in Befolgung seiner 
Pfl icht, die niemals zur Gewohnheit werden, sondern immer ganz neu und ursprünglich aus der 
Denkungsart hervorgehen soll.“
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auf der Reinheıt der Triebteder insıstıiert, sondern 1m Gegenteıl erläutert,
WI1€e Ianl eliner vefühlsmäfßigen Eıinstellung ZUur Pflicht velangt. 1le Re-
veln z1elen letztliıch darauf ab, 1ne ‚wackere und tröhliche (z3emütsstim-
mung‘ erreichen, welche die Liebe ZUur Pflicht ausdrückt. Etwas, W 45 Ianl

LLUTL wWwI1€e einen Frondienst ausübt, hat keiınen iınneren Wert tür den, der
tut.?! Diese Stelle 1St bemerkenswert, da iın Kants ethischen Schritten häufig
VOoO „sittlıchen \Wert“ (wıe etiw 2 iın MS 398, 14) oder VOoO „moralıschen
Wert“ (wıe etiw221 iın KpV 15/7, 30) der Handlung oder Person die ede 1St,
selten dagegen“ VOoO „inneren Wert“ Dieser scheınt hıer ür die handelnde
Person velten und mıt der Gemütsstimmung ZUS arnrnenzuhängen. Wırd
die Bedeutung der Reinheıt der Triebteder dieser Stelle relatıviert? Pflich-
ten sollen keineswegs AUS, aber doch mıLE ust ertüllt werden. Man empfin-
det ust seiınen moralısch Handlungen, wıewohl Ianl diese auch
1m kontrafaktischen Falle, dass die ust daran tehlte, austühren wüurde. SO-
welılt ware die Reinheıt der Triebteder vewahrt, weıl S1€e das letzte, ausschlag-
vebende Motıv eliner Handlung 1St Kant stellt allerdings test, dass, WEeT die
Pflicht nıcht liebt, dann zumındest die Gelegenheıt ıhrer Ausübung 35 viel
wıe] möglıch“ flieht (IL 484, 29) Wıe Ianl sıch diese Flucht konkret VOL-

zustellen hat, bleibt 1m Dunkeln. Vielleicht ahnt jemand bereıts, dass der
nächsten Straßenecke eın Bettler s1ıtzen könnte un ox1bt, ıne Entschei-
dung ZUur Wohltat ar nıcht erst treften mussen, das miıtgeführte Klein-
veld 1m nächstliegenden Laden AUS Von einem testen, tugendhaften Cha-
rakter könnte dann aber ohl nıcht mehr die ede se1n.

Auf der Priorität der eın vernünftigen Motivatıon, die Handlungen erst
moralıschen macht, beharren, 1St ınnerhalb des kantıschen Theoriege-

biudes War sinnvoll. Dass jemand aber tatsäiächlich alleın ALULLS dieser Motiva-
t1on heraus, ohne jegliche welıltere motivierende Faktoren handelt, scheıint
ar nıcht erstrebenswert. Das moralısche Handeln des 1m (sram versunke-
HE, eigentlich LLUTL mıt sıch selbst beschäftigten Wohltäters INa ‚Wr klar
als solches erkennbar se1in (aus diesem methodischen Grund wırd iın MS
369, 20—27 auch angeführt). Das Ideal aber esteht iın einem tröhlichen, c
tühlsmäfßıg seinen Handlungen beteiligten und adurch bereicher-
ten Menschen.

uch 1m nächsten Abschnıitt verwelst Kant auf die Komplementarıtät
VOoO ‚stoıscher“ un ‚epikureischer‘ Eıinstellung. Gemäfßs sto1schem Ratschlag
solle Ianl lernen, Entbehrungen und hel 1m Leben 1ne „JD1-
atetik“, die die moralısche Gesundheıt ewahre. Wl diese Art VOoO (Je-
sındheıt ganz analog ZUur körperlichen aber selbst nıcht vefühlt wırd, ent-

spricht S1€e einem LU ‚negatıven" Wohlbefinden. S1e erscheint geradezu

41 Veol auch Kants Erwiderung auf dıe Kriıtiık Schullers ın Rel 73 fn dıe VÜhnlıicher Wortwahl
epragt ISE.

In Anthr. 292, 34 f., wırcd dem Charakters „innerer Wert“ zugesprochen, ın (,M5 454, 5/, der
Person.
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auf der Reinheit der Triebfeder insistiert, sondern im Gegenteil erläutert, 
wie man zu einer gefühlsmäßigen Einstellung zur Pfl icht gelangt. Alle Re-
geln zielen letztlich darauf ab, eine ‚wackere und fröhliche Gemütsstim-
mung‘ zu erreichen, welche die Liebe zur Pfl icht ausdrückt. Etwas, was man 
nur wie einen Frondienst ausübt, hat keinen inneren Wert für den, der es 
tut.41 Diese Stelle ist bemerkenswert, da in Kants ethischen Schriften häufi g 
vom „sittlichen Wert“ (wie etwa in GMS 398, 14) oder vom „moralischen 
Wert“ (wie etwa in KpV 157, 30) der Handlung oder Person die Rede ist, 
selten dagegen42 vom „inneren Wert“. Dieser scheint hier für die handelnde 
Person zu gelten und mit der Gemütsstimmung zusammenzuhängen. Wird 
die Bedeutung der Reinheit der Triebfeder an dieser Stelle relativiert? Pfl ich-
ten sollen keineswegs aus, aber doch mit Lust erfüllt werden. Man empfi n-
det Lust an seinen moralisch guten Handlungen, wiewohl man diese auch 
im kontrafaktischen Falle, dass die Lust daran fehlte, ausführen würde. So-
weit wäre die Reinheit der Triebfeder gewahrt, weil sie das letzte, ausschlag-
gebende Motiv einer Handlung ist. Kant stellt allerdings fest, dass, wer die 
Pfl icht nicht liebt, dann zumindest die Gelegenheit ihrer Ausübung „so viel 
[wie] möglich“ fl ieht (TL 484, 29). Wie man sich diese Flucht konkret vor-
zustellen hat, bleibt im Dunkeln. Vielleicht ahnt jemand bereits, dass an der 
nächsten Straßenecke ein Bettler sitzen könnte und gibt, um eine Entschei-
dung zur Wohltat gar nicht erst treffen zu müssen, das mitgeführte Klein-
geld im nächstliegenden Laden aus. Von einem festen, tugendhaften Cha-
rakter könnte dann aber wohl nicht mehr die Rede sein.

Auf der Priorität der rein vernünftigen Motivation, die Handlungen erst 
zu moralischen macht, zu beharren, ist innerhalb des kantischen Theoriege-
bäudes zwar sinnvoll. Dass jemand aber tatsächlich allein aus dieser Motiva-
tion heraus, ohne jegliche weitere motivierende Faktoren handelt, scheint 
gar nicht erstrebenswert. Das moralische Handeln des im Gram versunke-
nen, eigentlich nur mit sich selbst beschäftigten Wohltäters mag zwar klar 
als solches erkennbar sein (aus diesem methodischen Grund wird es in GMS 
389, 20–27 auch angeführt). Das Ideal aber besteht in einem fröhlichen, ge-
fühlsmäßig an seinen guten Handlungen beteiligten und dadurch bereicher-
ten Menschen.

Auch im nächsten Abschnitt verweist Kant auf die Komplementarität 
von ‚stoischer‘ und ‚epikureischer‘ Einstellung. Gemäß stoischem Ratschlag 
solle man lernen, Entbehrungen und Übel im Leben zu ertragen – eine „Di-
ätetik“, die die moralische Gesundheit bewahre. Weil diese Art von Ge-
sundheit ganz analog zur körperlichen aber selbst nicht gefühlt wird, ent-
spricht sie einem nur ‚negativen‘ Wohlbefi nden. Sie erscheint geradezu 

41 Vgl. auch Kants Erwiderung auf die Kritik Schillers in Rel. 23 f., die von ähnlicher Wortwahl 
geprägt ist.

42 In Anthr. 292, 24 f., wird dem Charakters „innerer Wert“ zugesprochen, in GMS 454, 37, der 
Person.
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unvollkommen und I1NUS$S daher durch das „tröhliche Herz“ (IL 485, 5) des
Epikur erganzt werden.

Ahnlich wWwI1€e iın der Religionsschrift” Kant dann bel den Hındernis-
SC  5 echten Wohlbefindens Selbstaufterlegte un -vollstreckte Strafen
oder Bufßen 1m Sinne eliner „Mönchsasketıik“ verhindern den Frohsinn und
bergen 0S das Potenzıal, die Anhänger der Tugend vertreıiben. Wiäh-
rend War Pflicht 1St (vgl. 485, 25), iınnerlich bereuen iın der
Absicht, sıch bessern, welsen eın außerliche Bußübungen auf den yehei-
INeN Hass des (Jesetzes und der Tugend hın.#+* IDIE „ethische Gymnastık“,

Kant die Bekämpfung der Naturtriebe versteht, hat (srenzen. S1e
oll ZUur Freiheıt, nıcht ZUur Unterdrückung VOoO TIrıeben tühren (vgl.
485, 19—22). Fın Kampft 1St lediglich 1m Konflıktfall, WEn Triebe eliner _-

ralıschen Pflicht entgegenstehen, siınnvoll un notwendig. Wırd dieser
Kampft SCWO  9 tragt die Freude über die innere Freiheit ZUu erwähnten
wackeren un tröhlichen (semut beı

Die beiden Methodenlehren 1mM Vergleich:
Fallbeispiele oder Katechese?

Nıcht LU die Dıdaktık, auch die Asketik 1m Vergleich ZUr KpV MLEUE

Akzente. Worın U bestehen 1U die Unterschiede, und liegen die
GemeLhmsamkeiten? Das vemeıInsame Anlıegen der Methodenlehren 1St die
Gründung des (moralıschen) Charakters. Der Mensch oll ALULLS eıgener
Überzeugung un VOTL allem konstant und dauerhatt, nıcht L1LUL velegentlich
ZuL handeln, se1ine Maxımen s<äamtlıch auf ıhre Verallgemeinerbarkeıt
hın prüfen. Wıiewohl moralısche Erziehung auch Erwachsene betreften
kann, 1St iın beıden Methodenlehren ganz vorrangıg Kınder un Jugend-
lıche yedacht.””

4A41 D1e Religionsschrift verfolgt anderem das Anlıegen, bestimmte Hındernıisse, dıe
„Selbsttäuschungen ın Religionssachen“ (Rel. 200, 11), wegzuraumen (vel. auch Rel 3S5, —_
EISL annn annn der Feind des (zuten der ler nıcht mıt den Ne1igungen iıdentihzıieren IST.
bekämpft werden (vel. Rel 75

Vel. auch Sommerteld-Lethens Behandlung des moralıschen Scheins ın 14 der Anthropo-
[ogie (vel. Sommerfeld-Lethen, 281—-285). Wechselseiutige, aufßerliche Achtungsbezeugung wırcd
V Kant insotern als Weg ZULXI Tugend verstanden, als daraus auch „Ernst werden annn  “ Bereıts
ın Anthr. 153, Y—12, wırcd allerdings zusätzlıch ZULXI Selbstprütung aufgefordert: Der Scheıin des
(zuten IST. M AL anderen, nıcht aber sıch selbst achten. Eıne aufßerliche UÜbung 1m Sınne
des „So-tun-als-ob“ reicht nıcht AL  D Falls CS, Sommerteld-Lethen, für den Handelnden selbst
besser ware, das moralısıerende Mıttel des Scheins ZULI Vertügung haben (vel. ebı 292),
stünde 1658 zumındest ın pannung Kants ungewöhnlıch scharter Verurteillung der trüger1-
schen (Gew1issensruhe und der Unredlichkeıt, dıe den Keım des (zuten daran hındert, sıch
entwıckeln (vel. Rel 38, —3

A Was sıch ın der KDDV der ede V den „Erzieher[n] der Jugend“ (KpDV 154, 275) und
dem Beispiel des zehnjährıigen Knaben (vel. KDDV 155, A{ zeigt. In der IST. anderem dıe
ede V „noch rohen Zögling“ 4/58, 29), einem „Knaben“ 480, SOWIlLE den „VEISAILL-
melten Kınder[n|“ 483, 34)
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unvollkommen und muss daher durch das „fröhliche Herz“ (TL 485, 5) des 
Epikur ergänzt werden.

Ähnlich wie in der Religionsschrift43 setzt Kant dann bei den Hindernis-
sen echten Wohlbefi ndens an: Selbstauferlegte und -vollstreckte Strafen 
oder Bußen im Sinne einer „Mönchsasketik“ verhindern den Frohsinn und 
bergen sogar das Potenzial, die Anhänger der Tugend zu vertreiben. Wäh-
rend es zwar Pfl icht ist (vgl. TL 485, 25), etwas innerlich zu bereuen in der 
Absicht, sich zu bessern, weisen rein äußerliche Bußübungen auf den gehei-
men Hass des Gesetzes und der Tugend hin.44 Die „ethische Gymnastik“, 
worunter Kant die Bekämpfung der Naturtriebe versteht, hat Grenzen. Sie 
soll zur Freiheit, nicht zur Unterdrückung von Trieben führen (vgl. TL 
485, 19–22). Ein Kampf ist lediglich im Konfl iktfall, wenn Triebe einer mo-
ralischen Pfl icht entgegenstehen, sinnvoll und notwendig. Wird dieser 
Kampf gewonnen, trägt die Freude über die innere Freiheit zum erwähnten 
wackeren und fröhlichen Gemüt bei.

4. Die beiden Methodenlehren im Vergleich: 
Fallbeispiele oder Katechese?

Nicht nur die Didaktik, auch die Asketik setzt im Vergleich zur KpV neue 
Akzente. Worin genau bestehen nun die Unterschiede, und wo liegen die 
Gemeinsamkeiten? Das gemeinsame Anliegen der Methodenlehren ist die 
Gründung des (moralischen) Charakters. Der Mensch soll aus eigener 
Überzeugung und vor allem konstant und dauerhaft, nicht nur gelegentlich 
gut handeln, d. h. seine Maximen sämtlich auf ihre Verallgemeinerbarkeit 
hin prüfen. Wiewohl moralische Erziehung auch Erwachsene betreffen 
kann, ist in beiden Methodenlehren ganz vorrangig an Kinder und Jugend-
liche gedacht.45

43 Die Religionsschrift verfolgt unter anderem das Anliegen, bestimmte Hindernisse, z. B. die 
„Selbsttäuschungen in Religionssachen“ (Rel. 200, 11), wegzuräumen (vgl. auch Rel. 38, 31–33); 
erst dann kann der Feind des Guten – der hier nicht mit den Neigungen zu identifi zieren ist – 
bekämpft werden (vgl. Rel. 57–59).

44 Vgl. auch Sommerfeld-Lethens Behandlung des moralischen Scheins in § 14 der Anthropo-
logie (vgl. Sommerfeld-Lethen, 281–285). Wechselseitige, äußerliche Achtungsbezeugung wird 
von Kant insofern als Weg zur Tugend verstanden, als daraus auch „Ernst werden kann“. Bereits 
in Anthr. 153, 9–12, wird allerdings zusätzlich zur Selbstprüfung aufgefordert: Der Schein des 
Guten ist zwar an anderen, nicht aber an sich selbst zu achten. Eine äußerliche Übung im Sinne 
des „So-tun-als-ob“ reicht nicht aus. Falls es, so Sommerfeld-Lethen, für den Handelnden selbst 
besser wäre, das moralisierende Mittel des Scheins zur Verfügung zu haben (vgl. ebd. 292), so 
stünde dies zumindest in Spannung zu Kants ungewöhnlich scharfer Verurteilung der trügeri-
schen Gewissensruhe und der Unredlichkeit, die den Keim des Guten daran hindert, sich zu 
entwickeln (vgl. Rel. 38, 23–33).

45 Was sich in der KpV z. B. an der Rede von den „Erzieher[n] der Jugend“ (KpV 154, 275) und 
dem Beispiel des zehnjährigen Knaben (vgl. KpV 155, 20 f.) zeigt. In der TL ist unter anderem die 
Rede vom „noch rohen Zögling“ (TL 478, 29), einem „Knaben“ (TL 480, 6) sowie den „versam-
melten Kinder[n]“ (TL 483, 34).
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Be1 der Vorstellung der Methoden, das vesteckte Z1iel erreichen, endet
aber die Gemehnnnsamkeıiıt. In der KpV schlägt Kant VOlIL, anhand VOoO blogra-
phisch-historischen Fallbeispielen eın Interesse der Tugend wecken,
das schlieflich verinnerlicht wiırd. In der Didaktık der dagegen
auf die katechetische Belehrung. Selbst Kındern werden schon, ın eintachen
Worten, die Grundgedanken kantıscher Ethik erläutert beziehungsweise
wıiederholt abgefragt. Z weıtens 1St laut der wichtig, sıch 1ne be-
st1immıte (GGemütsstimmung bewahren, die durch allzu Strenge Askese
verloren gyehen annn In beıden Methodenlehren werden Kants eıgene Vor-
schläge interessanterwelse mıiıt anderen zeitgenössischen Methoden kontras-
tlert: In der KpV 1St die Darstellung „überverdienstlicher Pflichten“ —-

hand VOoO Romanhelden, iın der die relıg1öse Katechetik un die
„Mönchsasketik“, die sıch Kant wendet. Der ezug auf WEel Metho-
den ALULLS dem relıg1ösen Bereich dieser Stelle 1St eın Zufall. Der moralı-
sche Katechismus oll den relig1ösen nıcht -$ aber ıhm laut
478, 2935 vorgeschaltet werden; keineswegs solle Ianl beıide vermischt
vortragen.“® Dass Kant konkrete Veränderungen 1m Biıldungsbereich erzle-
len wıll, ze1ıgt sıch auch iın Rel 10, vorschlägt, ine Vorlesung über die
reine philosophische Religionslehre anhand el1nes Leittadens „WI1€ etiw221 die-
SCS Buch“ (Rel 10, 25; vemeınt 1St die Religionsschrıift) ın das akademıiısche
Programm der theologischen Ausbildung „als ZUur vollständigen AÄAusruüs-
LunNg des Candıdaten ertorderlich“ (Rel 10, 26 f.) aufzunehmen. Der päda-
vogische Impetus, der bereıts iın der Religionsschrift ımmer wıeder durch-
bricht, verstärkt sıch 1m etzten Teıl der IL; auch iın dem dıirekt auf die
Methodenlehre tolgenden „Beschlufs“ wırd der Eindruck einer thematı-
schen Zugehörigkeıt, Ja geradezu eliner Überleitung ZUur T hematık der _-

nıge Jahre trüher entstandenen Religionsschrift (Rel 793/94, 1797
erweckt.*

Übereinstimmung herrscht iın den beıden Methodenlehren lediglich iın
der Bewertung der ersten UÜbung der Kasulstıik. IDIE auch ın Alltagsdiskus-
s1onen NternomMMeEeEeNe moralısche Bewertung VOoO Fällen wırd befürwortet,
da jeder Wıssenschaftler, auch der Moral- „Forscher“, seinen Gegenstand
letztliıch 1eb gvewıinnt. Diese Forschung 1St keıne eın theoretische, WI1€e S1€e iın
der Elementarlehre nter  men wurde. Fallbeispiele sollen die Liebe ZU.

(Jesetz durch dessen Anwendung iın Diskussionen wecken.
Wiährend die Kasuistik iın der KpV weıtergeführt und als eiNZIgE Me-

thode diesem Zweck vorgestellt wırd, erwähnt die S1€e LLUTL och uUurz
als Erganzung der Katechetik. iıne Darstellung historischer Beispiele w1€e

L Veol auch dıe dringliche Wiıederholung dieses KRates ın 454, —71  n Aufgegriften wırcdl dıe
T hematık aufßßerdem ın Päd. 494, —4

A / Nıcht LLLUTE der zumındest relatıven ähe der Entstehungszeıten, saondern auch
der Ort schon ausgeführten Unterscheidung zwıischen DIVYEMS und DIVYEMS Dhaenome-
HLOTL (vel. Rel. 47) IST. eın Einbezug der Religionsschrift ın dıe Deutung der nahelıegend und
sinnvall.
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Bei der Vorstellung der Methoden, das gesteckte Ziel zu erreichen, endet 
aber die Gemeinsamkeit. In der KpV schlägt Kant vor, anhand von biogra-
phisch-historischen Fallbeispielen ein Interesse an der Tugend zu wecken, 
das schließlich verinnerlicht wird. In der Didaktik der TL setzt er dagegen 
auf die katechetische Belehrung. Selbst Kindern werden schon, in einfachen 
Worten, die Grundgedanken kantischer Ethik erläutert beziehungsweise 
wiederholt abgefragt. Zweitens ist es laut der TL wichtig, sich eine be-
stimmte Gemütsstimmung zu bewahren, die durch allzu strenge Askese 
verloren gehen kann. In beiden Methodenlehren werden Kants eigene Vor-
schläge interessanterweise mit anderen zeitgenössischen Methoden kontras-
tiert: In der KpV ist es die Darstellung „überverdienstlicher Pfl ichten“ an-
hand von Romanhelden, in der TL die religiöse Katechetik und die 
„Mönchsasketik“, gegen die sich Kant wendet. Der Bezug auf zwei Metho-
den aus dem religiösen Bereich an dieser Stelle ist kein Zufall. Der morali-
sche Katechismus soll den religiösen nicht ersetzen, aber ihm laut TL 
478, 29–35 vorgeschaltet werden; keineswegs solle man beide vermischt 
vortragen.46 Dass Kant konkrete Veränderungen im Bildungsbereich erzie-
len will, zeigt sich auch in Rel. 10, wo er vorschlägt, eine Vorlesung über die 
reine philosophische Religionslehre anhand eines Leitfadens „wie etwa die-
ses Buch“ (Rel. 10, 25; gemeint ist die Religionsschrift) in das akademische 
Programm der theologischen Ausbildung „als zur vollständigen Ausrüs-
tung des Candidaten erforderlich“ (Rel. 10, 26 f.) aufzunehmen. Der päda-
gogische Impetus, der bereits in der Religionsschrift immer wieder durch-
bricht, verstärkt sich im letzten Teil der TL; auch in dem direkt auf die 
Methodenlehre folgenden „Beschluß“ wird der Eindruck einer themati-
schen Zugehörigkeit, ja geradezu einer Überleitung zur Thematik der we-
nige Jahre früher entstandenen Religionsschrift (Rel.: 1793/94, TL: 1797) 
erweckt.47

Übereinstimmung herrscht in den beiden Methodenlehren lediglich in 
der Bewertung der ersten Übung der Kasuistik. Die auch in Alltagsdiskus-
sionen unternommene moralische Bewertung von Fällen wird befürwortet, 
da jeder Wissenschaftler, so auch der Moral-„Forscher“, seinen Gegenstand 
letztlich lieb gewinnt. Diese Forschung ist keine rein theoretische, wie sie in 
der Elementarlehre unternommen wurde. Fallbeispiele sollen die Liebe zum 
Gesetz durch dessen Anwendung in Diskussionen wecken.

Während die Kasuistik in der KpV weitergeführt und als einzige Me-
thode zu diesem Zweck vorgestellt wird, erwähnt die TL sie nur noch kurz 
als Ergänzung der Katechetik. Eine Darstellung historischer Beispiele wie 

46 Vgl. auch die dringliche Wiederholung dieses Rates in TL 484, 9–16. Aufgegriffen wird die 
Thematik außerdem in Päd. 494, 34–495, 2.

47 Nicht nur wegen der zumindest relativen Nähe der Entstehungszeiten, sondern auch wegen 
der dort schon ausgeführten Unterscheidung zwischen virtus noumenon und virtus phaenome-
non (vgl. Rel. 47) ist ein Einbezug der Religionsschrift in die Deutung der TL naheliegend und 
sinnvoll.
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das des Fürsprechers der Anna Boleyn spielt keıne Raolle mehr. Das kon-
krete Vorbild des Lehrers oder anderer Schüler wırd ın schliefßlich
(sunsten elines Vergleichs mıt der abstrakten „Idee der Menschheıt)“ (IL
480, 11) zurückgewiesen. In der KpV oing Kant davon AaUS, dass das Inter-
SSC moralıschen Handlungen spatestens durch die „lebendige Darstel-
lung  CC moralıscher Gesinnungen, die 7zweıte UÜbung, erweckt werden
ann. Bereıts iın der Eıinleitung der Tugendlehre wırd 1m Vergleich dazu eın

Moment vorgestellt (vgl. 397, 16—19): IDIE moralısche Triebfeder
wırd durch Betrachtung (contemplatione), aber auch durch UÜbung (exXerCL-
E10) erhoben.

IDIE iın der Methodenlehre veschilderte Art der „Betrachtung“ scheıint
dabei ahe die Begınn dieses Autsatzes erwähnte Aussage des Arıs-
toteles rücken. Sehr ohl 1St das Wıssen darum, W 4S Tugend 1St,
mındest die Voraussetzung dafür, dass INa  - tugendhaft wırd. IDIE theore-
tische Begrifflichkeıit, kantısche Begriffe w1€e „Pflicht“, „Neigung“,
„Glückseligkeit“, wırd möglıchst lange velehrt, bıs der Schüler S1€e ALLS-

wendig wıedergeben ann. Diese theoretische Lehre des Tugendbegriffs
gvehört bereits ZUr Methodenlehre, wiewohl S1€e durch die Kultivierung des
Tugendvermögens, welche durch UÜbung erreicht wiırd, erganzt wırd
(vgl. 411, — 3)

Der Gedanke der (praktischen) UÜbung klingt iın der Methodenlehre der
KpV LLUTL csehr entternt A} iın der Erwähnung der „anfangs kleinern
Versuche ıhres der moralıschen Triebfeder; Hınzufügung Sch.] (Je-
brauchs“ (KpV 159, 15) uch iın der Asketik der Methodenlehre der
wırd nıcht besonders viel arüuber DESAQLT. Anders als beı der Dıdaktık,
bereıits der Tıtel („Bruchstück“ el1nes moralıschen Katechıism) auf ıne och
ausstehende Ausarbeitung hinweiıst, lıegt dies vermutlich iın der Natur der
Sache IDIE UÜbung esteht Ja verade darın, den Bereich des Theoretischen
verlassen un das (zute (wıederholt) etun, wobel Kant lediglich auf die
richtige (GGemütsstimmung un deren möglıche Hındernisse aufmerksam
macht. Die WEel UÜbungen der KpV werden iın der vermutlich eshalb
nıcht mehr hochgeschätzt, weıl S1€e allzu leicht 1m Bereich des Theoreti-
schen verbleiben.

Erziehung ZU  jn Freiheit. Die Gründung eines Charakters 11

Was ann den Methodenlehren, abschliefßßend, iın ezug aut die rage der
moralıschen Motiyvyatiıon entnommen werden? In der Methodenlehre der
KpV oll 1ne „Herzensunterwertung Pflicht“ (KpV 155, 31) erreicht
werden. Der Charakter 1m Sinne echter moralıscher Gesinnung oll nıcht
L1LUL methodisch kultiviert, sondern allererst gegründet werden
(vgl. KpV 153, 11) Ursprünglich 1St der Mensch nıcht dazu motivıert,
überhaupt moralısch handeln. Ahnlich ın der Methodenlehre der
Durch Selbsterkenntnis oll 1ne Erhebung der Seele ewırkt werden, die
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das des Fürsprechers der Anna Boleyn spielt keine Rolle mehr. Das kon-
krete Vorbild des Lehrers oder anderer Schüler wird in § 52 schließlich zu 
Gunsten eines Vergleichs mit der abstrakten „Idee (der Menschheit)“ (TL 
480, 11) zurückgewiesen. In der KpV ging Kant davon aus, dass das Inter-
esse an moralischen Handlungen spätestens durch die „lebendige Darstel-
lung“ moralischer Gesinnungen, so die zweite Übung, erweckt werden 
kann. Bereits in der Einleitung der Tugendlehre wird im Vergleich dazu ein 
neues Moment vorgestellt (vgl. TL 397, 16–19): Die moralische Triebfeder 
wird durch Betrachtung (contemplatione), aber auch durch Übung (exerci-
tio) erhoben.

Die in der Methodenlehre geschilderte Art der „Betrachtung“ scheint 
dabei nahe an die zu Beginn dieses Aufsatzes erwähnte Aussage des Aris-
toteles zu rücken. Sehr wohl ist das Wissen darum, was Tugend ist, zu-
mindest die Voraussetzung dafür, dass man tugendhaft wird. Die theore-
tische Begriffl ichkeit, d. h. kantische Begriffe wie „Pfl icht“, „Neigung“, 
„Glückseligkeit“, wird möglichst so lange gelehrt, bis der Schüler sie aus-
wendig wiedergeben kann. Diese theoretische Lehre des Tugendbegriffs 
gehört bereits zur Methodenlehre, wiewohl sie durch die Kultivierung des 
Tugendvermögens, welche durch Übung erreicht wird, ergänzt wird 
(vgl. TL 411, 35–412, 3).

Der Gedanke der (praktischen) Übung klingt in der Methodenlehre der 
KpV nur sehr entfernt an, z. B. in der Erwähnung der „anfangs kleinern 
Versuche ihres [der moralischen Triebfeder; Hinzufügung M. Sch.] Ge-
brauchs“ (KpV 159, 15). Auch in der Asketik der Methodenlehre der TL 
wird nicht besonders viel darüber gesagt. Anders als bei der Didaktik, wo 
bereits der Titel („Bruchstück“ eines moralischen Katechism) auf eine noch 
ausstehende Ausarbeitung hinweist, liegt dies vermutlich in der Natur der 
Sache. Die Übung besteht ja gerade darin, den Bereich des Theoretischen zu 
verlassen und das Gute (wiederholt) zu tun, wobei Kant lediglich auf die 
richtige Gemütsstimmung und deren mögliche Hindernisse aufmerksam 
macht. Die zwei Übungen der KpV werden in der TL vermutlich deshalb 
nicht mehr so hochgeschätzt, weil sie allzu leicht im Bereich des Theoreti-
schen verbleiben.

5. Erziehung zur Freiheit. Die Gründung eines Charakters II

Was kann den Methodenlehren, abschließend, in Bezug auf die Frage der 
moralischen Motivation entnommen werden? In der Methodenlehre der 
KpV soll eine „Herzensunterwerfung unter Pfl icht“ (KpV 155, 31) erreicht 
werden. Der Charakter im Sinne echter moralischer Gesinnung soll nicht 
nur – methodisch – kultiviert, sondern allererst gegründet werden 
(vgl. KpV 153, 11). Ursprünglich ist der Mensch nicht dazu motiviert, 
überhaupt moralisch zu handeln. Ähnlich in der Methodenlehre der TL: 
Durch Selbsterkenntnis soll eine Erhebung der Seele bewirkt werden, die 
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diese Z.U. Heıilıghalten der Pflicht anımılert (vgl. 483, 29—31). Tugend
ann nıcht alleın durch Ermahnung erworben werden; die UÜbung I1US$S

hınzukommen un auch dieser INUS$S Ianl sıch zunächst „auf einmal
vollständıg“ (IL 477, f.) entschließen. Deutlich zeıgt sıch auch dieser
Stelle der Einfluss der Religionsschrıftt: Tugend annn nıcht durch allmähli-
che Reform erreicht werden, sondern LU muıttels einer „Revolution“ iın der
Gesinnung (Rel 47, 24), einer „einzıgen unwandelbaren Entschliefßung“
(Rel 47, 36—48, 1) Die Gründung des Charakters geschieht plötzlich,
scheıint CS, durch einen einmalıgen Wıllensakt.“® In der Anthropologze tol-
gert Kant

Erziehung, Beispiele un: Belehrung können diese Festigkeıit un: Beharrlıchkeit 1n
CGrundsätzen überhaupt nıcht ach un: nach, sondern 1LLUI yleichsam durch elıne EK v-
plosion, dıe auf den UÜberdrufß schwankenden Zustande des Instinets auf eiınmal
erfolgt, bewirken.

Fragmentarıisch eın besserer Mensch werden wollen, ISt. eın vergeblicher Versuch;MARIA SCHWARTZ  diese zum Heilighalten der Pflicht animiert (vgl. TL 483, 29-31). Tugend  kann nicht allein durch Ermahnung erworben werden; die Übung muss  hinzukommen — und auch zu dieser muss man sich zunächst „auf einmal  vollständig“ (TL 477, 22 f.) entschließen. Deutlich zeigt sich auch an dieser  Stelle der Einfluss der Religionsschrift: Iugend kann nicht durch allmähli-  che Reform erreicht werden, sondern nur mittels einer „Revolution“ in der  Gesinnung (Rel. 47, 24), einer „einzigen unwandelbaren Entschließung“  (Rel. 47, 36-48, 1). Die Gründung des Charakters geschieht plötzlich, so  scheint es, durch einen einmaligen Willensakt.® In der Anthropologie fol-  gert Kant:  Erziehung, Beispiele und Belehrung können diese Festigkeit und Beharrlichkeit in  Grundsätzen überhaupt nicht nach und nach, sondern nur gleichsam durch eine Ex-  plosion, die auf den Überdruß am schwankenden Zustande des Instincts auf einmal  erfolgt, bewirken. ...  Fragmentarisch ein besserer Mensch werden zu wollen, ist ein vergeblicher Versuch;  ... die Gründung eines Charakters aber ist absolute Einheit des innern Princips des  Lebenswandels überhaupt (Anthr. 294, 27-295, 2).  Was also leistet Erziehung eigentlich? Wie wirken die vorgestellten Metho-  den, und wo liegen ihre Grenzen? Vergleicht man KpV und TL, so traut  Kant der moralischen Katechetik als Lehre ethischer Grundeinsichten eher  zu, die „Revolution“ zu bewirken, als den in der KpV noch favorisierten  konkreten Fallbeispielen.  Spürbarer noch als in der KpV scheint die Methodenlehre der TL aber  lediglich der Schaffung bestimmter Voraussetzungen für die Sittlichkeit zu  dienen. Diese selbst kann, da sie auf persönlicher Entscheidung und damit  auf Freiheit beruht, prinzipiell nicht durch Lehre bewirkt werden.“* Der  Einleitungssatz der Methodenlehre der TL, dass Tugend gelehrt werden  kann und muss (vgl. TL 477, 13), ist daher genau genommen falsch. Bereits  in den nächsten Sätzen wird er relativiert. Wie schnell deutlich wird, han-  delt es sich bei der ‚Lehre‘ der Tugend nicht um die Vermittlung einer  Technik, wie es beispielsweise Aufgabe eines Klavier- oder Mathematik-  lehrers ist.” Bloße Nachahmung des Lehrers, die in den letzten beiden Fäl-  len als Methode gut geeignet wäre, kann nach $ 52 der TL sogar schädlich  sein. Auch in der KpV wird durch Beispiele lediglich ein Interesse an der  * Vgl. M. Kühn, Kant. Eine Biographie, München 2003, 179, der in Anlehnung an Anthr.  294, 25, von einer „Palingenesie“ des Menschen spricht. Die moralische Wiedergeburt kann aber  noch nicht, wofür oben argumentiert wurde, darin bestehen, überhaupt nach Maximen zu han-  deln.  *9 Nicht einmal durch Strafe oder sonstigen äußeren Zwang, was die Ethik vom Recht und  Tugend- von Rechtspflichten unterscheidet (vgl. RL 239, 4-12).  50 Kant differenziert in Rel. 24, 36-25, 34, deutlicher mit Rückgriff auf die Unterscheidung  zwischen noumenaler und phaenomenaler Ebene: Die Frage, ob Tugend erlernt werden muss,  kann „an sich“ verneint, in Bezug auf den „Menschen in der Erscheinung“ dagegen bejaht wer-  den.  44dıie Gründung elınes Charakters aber 1St. absolute Einheit des innern Princıps des
Lebenswandels überhaupt (Anthr. 294, /—-2

Was also eiıstet Erziehung eigentlich? Wıe wırken die vorgestellten Metho-
den, un liegen ıhre (Gsrenzen? Vergleicht Ianl KpV un IL,
Kant der moralıschen Katechetik als Lehre ethischer Grundemsichten eher
Z die „Revolution“ bewirken, als den iın der KpV och tavorisiıerten
konkreten Fallbeispielen.

Spürbarer och als iın der KpV scheıint die Methodenlehre der aber
lediglich der Schaffung estimmter Voraussetzungen tür die Sıttlichkeit
dienen. DIiese celbst kann, da S1€e auf persönlıicher Entscheidung un damıt
auf Freiheıit beruht, prinzıpiell nıcht durch Lehre ewırkt werden.“? Der
Einleitungssatz der Methodenlehre der IL, dass Tugend velehrt werden
ann un I1US$S (vgl. 477, 13), 1St daher UC  TEL talsch. Bereıts
iın den nächsten Satzen wırd relatıvliert. Wıe schnell deutlich wird, han-
delt sıch beli der ‚Lehre“ der Tugend nıcht die Vermittlung einer
Technik, WI1€e beispielsweıise Aufgabe elines Klavier- oder Mathematık-
ehrers 1st. Blofße Nachahmung des Lehrers, die iın den etzten beıden Fäl-
len als Methode ZuL vee1ıgnet ware, annn ach der 0S schädlich
se1n. uch ın der KpV wırd durch Beispiele lediglich eın Interesse der

AXN Veol Kühn, Kant. Eıne Biographie, München 2005, 179, der ın Anlehnung Anthr.
294, 25, V einer „Palıngenesie“ des Menschen spricht. Die moralısche Wiedergeburt annn aber
och nıcht, wofür ben argumentiert wurde, darın bestehen, überhaupt ach axımen han-
deln.

A Nıcht eiınmal durch Stratfe der sonstigen auferen Zwang, W A dıe Ethıik V Recht und
Tugend- V Rechtspflichten unterscheıdet. (vel. 239, 4—12).

M0 Kant dıtterenziert ın Rel. 24, 36—25, 54, deutliıcher mıt Rückgritf auf dıe Unterscheidung
zwıschen noumenaler und phaenomenaler Ebene D1e rage, b Tugend erlernt werden ILUSS,
annn „ AIl sıch“ verneılnt, ın ezug auf den „Menschen ın der Erscheinung“ dagegen bejaht WOI -
den.
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diese zum Heilighalten der Pfl icht animiert (vgl. TL 483, 29–31). Tugend 
kann nicht allein durch Ermahnung erworben werden; die Übung muss 
hinzukommen – und auch zu dieser muss man sich zunächst „auf einmal 
vollständig“ (TL 477, 22 f.) entschließen. Deutlich zeigt sich auch an dieser 
Stelle der Einfl uss der Religionsschrift: Tugend kann nicht durch allmähli-
che Reform erreicht werden, sondern nur mittels einer „Revolution“ in der 
Gesinnung (Rel. 47, 24), einer „einzigen unwandelbaren Entschließung“ 
(Rel. 47, 36–48, 1). Die Gründung des Charakters geschieht plötzlich, so 
scheint es, durch einen einmaligen Willensakt.48 In der Anthropologie fol-
gert Kant:

Erziehung, Beispiele und Belehrung können diese Festigkeit und Beharrlichkeit in 
Grundsätzen überhaupt nicht nach und nach, sondern nur gleichsam durch eine Ex-
plosion, die auf den Überdruß am schwankenden Zustande des Instincts auf einmal 
erfolgt, bewirken. … 

Fragmentarisch ein besserer Mensch werden zu wollen, ist ein vergeblicher Versuch; 
… die Gründung eines Charakters aber ist absolute Einheit des innern Princips des 
Lebenswandels überhaupt (Anthr. 294, 27–295, 2).

Was also leistet Erziehung eigentlich? Wie wirken die vorgestellten Metho-
den, und wo liegen ihre Grenzen? Vergleicht man KpV und TL, so traut 
Kant der moralischen Katechetik als Lehre ethischer Grundeinsichten eher 
zu, die „Revolution“ zu bewirken, als den in der KpV noch favorisierten 
konkreten Fallbeispielen.

Spürbarer noch als in der KpV scheint die Methodenlehre der TL aber 
lediglich der Schaffung bestimmter Voraussetzungen für die Sittlichkeit zu 
dienen. Diese selbst kann, da sie auf persönlicher Entscheidung und damit 
auf Freiheit beruht, prinzipiell nicht durch Lehre bewirkt werden.49 Der 
Einleitungssatz der Methodenlehre der TL, dass Tugend gelehrt werden 
kann und muss (vgl. TL 477, 13), ist daher genau genommen falsch. Bereits 
in den nächsten Sätzen wird er relativiert. Wie schnell deutlich wird, han-
delt es sich bei der ‚Lehre‘ der Tugend nicht um die Vermittlung einer 
Technik, wie es beispielsweise Aufgabe eines Klavier- oder Mathematik-
lehrers ist.50 Bloße Nachahmung des Lehrers, die in den letzten beiden Fäl-
len als Methode gut geeignet wäre, kann nach § 52 der TL sogar schädlich 
sein. Auch in der KpV wird durch Beispiele lediglich ein Interesse an der 

48 Vgl. M. Kühn, Kant. Eine Biographie, München 2003, 179, der in Anlehnung an Anthr. 
294, 25, von einer „Palingenesie“ des Menschen spricht. Die moralische Wiedergeburt kann aber 
noch nicht, wofür oben argumentiert wurde, darin bestehen, überhaupt nach Maximen zu han-
deln.

49 Nicht einmal durch Strafe oder sonstigen äußeren Zwang, was die Ethik vom Recht und 
Tugend- von Rechtspfl ichten unterscheidet (vgl. RL 239, 4–12).

50 Kant differenziert in Rel. 24, 36–25, 34, deutlicher mit Rückgriff auf die Unterscheidung 
zwischen noumenaler und phaenomenaler Ebene: Die Frage, ob Tugend erlernt werden muss, 
kann „an sich“ verneint, in Bezug auf den „Menschen in der Erscheinung“ dagegen bejaht wer-
den.
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Moralıtät geweckt.” Dass die 7zwelıte UÜbung iın dieser Hınsıcht nıcht mehr
elstet als die erste,”“ 1ST vielleicht die Ursache ıhrer Aussparung iın der Iu-
vendlehre.

Hıngeführt werden ann iın der Erziehung LU bıs ZUr Möglıchkeıit der
treıen Entscheidung, die der Einzelne celbst tretten hat uch die durch
moralısche Katechese erreichten Bewusstseinszustände können hierfür
L1UTL notwendige, nıcht aber hınreichende Bedingungen darstellen. Selbst
das Bewusstsein der iınneren Freiheıt tührt nıcht notwendig ZUu (jes1in-
nungswandel, verhindert aber die Selbstverachtung,” die einem sol-
chen 1 Wege stehen wuürde. In beiden Methodenlehren wırd der Fın-
druck erweckt, als oinge VOTL allem darum, Hındernisse wegzuraumen.
Diese werden 1er Ühnelt das Anlıegen Kants demjeniıgen Rousseaus
durch zeitgenössısche Erziehungsmethoden, ınsbesondere durch relig1öse
Katechese un den schädlichen Einfluss erbaulicher Komane, erst C
schatten.* Moralısch wırd IHNall, die ÄAntwort Kants aut die einleitend
vestellte Frage, auch besten Voraussetzungen nıcht ‚automatısch‘,
sondern alleın durch die e1gene, treıe Entscheidung.” IDIE iınneren Voraus-
SETIZUNGECN tür diese Entscheidung schaffen, 1St Anlıegen der Metho-
denlehren.”®

Welchen Platz nımmt, oll zuletzt vefragt werden, VOTL diesem Hınter-
erund die Asketik der Methodenlehre der eın? Die Didaktiık wendet
sıch, w1€e auch die DESAMTE Methodenlehre der Kp V, Lehrer und Erzieher,
die andere, zumel1st Jüngere Menschen, ZUur Tugend hıntühren sollen IDIE

M] Entspricht dieses auch ın 454, S als Zıiel der Kasutstik erwähnte Interesse bereıts der
Achtung? Daftfür spricht (,M5 401, A{ „Alles moralısche Interesse besteht lediglich
ın der Achtung fürs (zesetz.“ Alleın durch dıe UÜbung wırcd eın Olches allerdings och nıcht
bewiırkt (vel. KDDV 160, —

W1e bemerkt wurde, IST. nıcht eiınmal deutlıch, w 1€e sıch dıe Beispiele erzählen lassen, Aass
S1E sıch V den kritisıerten Romanhelden unterscheıiden. uch das Anna-Boleyn-Beıspiel VOCL-

IA Schaden anzurıichten, indem CS LLLUTE Bewunderung und starke (zefühle auslöst SOWILE
eiıne Distanzıierung der Art: „Was der tertigbringt, annn iıch och lange nıcht.“

*m 4 ‚emeılnt IST. dıe „schwärmerische Verachtung se1iner elbst, als Mensch“ ın 441, 71
(Hervorhebung 1m /ıtat durch Sch.), vel ebenso KDDV 161, 19—22, und (,M5 426, Sommer-
teld-Lethen lıest. letztere Stelle ın ENLZSESENSZESCLZLEI \We1ise: Der Mensch wırcd durch dıe
Ceftahr der Selbstverachtung ZU Handeln vetrieben (vel. Sommerfeld-Lethen, 237) Dadurch
befände sıch Kant ın ähe ZULI moralıstischen Ethık, beı der „dıe Maotiyvation ZULI Maoral durch
Geschätztwerdenwaollen“ (ebd. 201; treilıch IST. 1er zunächst das Geschätztwerdenwaollen durch
andere Menschen zemeınt) den motiyvationstheoretischen Kern ausmacht.

Vel. Aazı auch alle Stellen, denen Kant auf dıe „gemeıne Menschenvernuntt“ hinweıst,
welche nıcht LLLULE bereıts weılß, W A das (zute IST. (vel. (,M5 404, 1—3), saondern darüber hınaus
AL, ALLS welchem (zelst. heraus CS werden IL1U5S (vel. KDDV 155, 1 2—1 S

* Dies IST. auch der .rund dafür, LLLUTE das „Schon-motiviert-Sein“ erklärt werden
kann, nıcht aber, w 1€e ILLAIL moralıscher Moaotivation kommt (vel. Sommerfeld-Lethen, 123) Jle
etwalıgen DEFSONEXLEINECN, „ZULEN Gründe“, dıe hierfür angeführt werden könnten, würden dıe
Entscheidung für das (zute da heteronom bestimmt unlauter machen. Die moderne rage
x  hy be moral?“ IST. beı Kant notwendig unbeantwortbar.

ME Es ware [ragen, inwıetern nıcht alle ın der Tugendlehre erwähnten „Pflichten sıch
selbst“ dıe Bewahrung der inneren Freiheit ZU. Zıel haben der zumındest mıt dieser
menhängen.
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Moralität geweckt.51 Dass die zweite Übung in dieser Hinsicht nicht mehr 
leistet als die erste,52 ist vielleicht die Ursache ihrer Aussparung in der Tu-
gendlehre.

Hingeführt werden kann in der Erziehung nur bis zur Möglichkeit der 
freien Entscheidung, die der Einzelne selbst zu treffen hat. Auch die durch 
moralische Katechese erreichten Bewusstseinszustände können hierfür 
nur notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen darstellen. Selbst 
das Bewusstsein der inneren Freiheit führt nicht notwendig zum Gesin-
nungswandel, verhindert aber z. B. die Selbstverachtung,53 die einem sol-
chen im Wege stehen würde. In beiden Methodenlehren wird der Ein-
druck erweckt, als ginge es vor allem darum, Hindernisse wegzuräumen. 
Diese werden – hier ähnelt das Anliegen Kants demjenigen Rousseaus – 
durch zeitgenössische Erziehungsmethoden, insbesondere durch religiöse 
Katechese und den schädlichen Einfl uss erbaulicher Romane, erst ge-
schaffen.54 Moralisch wird man, so die Antwort Kants auf die einleitend 
 gestellte Frage, auch unter besten Voraussetzungen nicht ‚automatisch‘, 
sondern allein durch die eigene, freie Entscheidung.55 Die inneren Voraus-
setzungen für diese Entscheidung zu schaffen, ist Anliegen der Metho-
denlehren.56

Welchen Platz nimmt, so soll zuletzt gefragt werden, vor diesem Hinter-
grund die Asketik der Methodenlehre der TL ein? Die Didaktik wendet 
sich, wie auch die gesamte Methodenlehre der KpV, an Lehrer und Erzieher, 
die andere, zumeist jüngere Menschen, zur Tugend hinführen sollen. Die 

51 Entspricht dieses – auch in TL 484, 8, als Ziel der Kasuistik erwähnte – Interesse bereits der 
Achtung? Dafür spricht GMS 401, 40: „Alles moralische so genannte Interesse besteht lediglich 
in der Achtung fürs Gesetz.“ Allein durch die erste Übung wird ein solches allerdings noch nicht 
bewirkt (vgl. KpV 160, 14–16).

52 Wie bemerkt wurde, ist nicht einmal deutlich, wie sich die Beispiele so erzählen lassen, dass 
sie sich von den kritisierten Romanhelden unterscheiden. Auch das Anna-Boleyn-Beispiel ver-
mag sogar Schaden anzurichten, indem es nur Bewunderung und starke Gefühle auslöst sowie 
eine Distanzierung der Art: „Was der fertigbringt, kann ich noch lange nicht.“

53 Gemeint ist die „schwärmerische Verachtung seiner selbst, als Mensch“ in TL 441, 21 f. 
(Hervorhebung im Zitat durch M. Sch.), vgl. ebenso KpV 161, 19–22, und GMS 426, 6. Sommer-
feld-Lethen liest letztere Stelle in genau entgegengesetzter Weise: Der Mensch wird durch die 
Gefahr der Selbstverachtung zum Handeln getrieben (vgl. Sommerfeld-Lethen, 237). Dadurch 
befände sich Kant in Nähe zur moralistischen Ethik, bei der „die Motivation zur Moral durch 
Geschätztwerdenwollen“ (ebd. 201; freilich ist hier zunächst das Geschätztwerdenwollen durch 
andere Menschen gemeint) den motivationstheoretischen Kern ausmacht.

54 Vgl. dazu auch alle Stellen, an denen Kant auf die „gemeine Menschenvernunft“ hinweist, 
welche nicht nur bereits weiß, was das Gute ist (vgl. GMS 404, 1–3), sondern darüber hinaus so-
gar, aus welchem Geist heraus es getan werden muss (vgl. KpV 155, 12–18).

55 Dies ist auch der Grund dafür, warum stets nur das „Schon-motiviert-Sein“ erklärt werden 
kann, nicht aber, wie man zu moralischer Motivation kommt (vgl. Sommerfeld-Lethen, 123). Alle 
etwaigen personexternen, „guten Gründe“, die hierfür angeführt werden könnten, würden die 
Entscheidung für das Gute – da heteronom bestimmt – unlauter machen. Die moderne Frage 
„Why to be moral?“ ist bei Kant notwendig unbeantwortbar.

56 Es wäre zu fragen, inwiefern nicht alle in der Tugendlehre erwähnten „Pfl ichten gegen sich 
selbst“ die Bewahrung der inneren Freiheit zum Ziel haben oder zumindest mit dieser zusam-
menhängen.
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Asketik scheıint sıch dagegen den Ubenden selbst (SO veht die
selbstgewählte Strafe; vgl 485, 15 f.) wenden und den Bereich der Er-
ziehung verlassen. Hat eın Mensch den Gesinnungswandel einmal voll-
o  9 W 4S meınt, dass ZuL beziehungsweise tugendhaft werden will,
wırd die Festigung moralıscher Maxımen durch UÜbung 1m Sinne ıhrer häu-
fıgen Anwendung erreicht.” Dass die moralısche Praxıs VOoO Frohsınn be-
gleitet wird, 1St eın wichtiges Indız dafür, dass der Sinneswandel tatsächlich
gelungen 1st.°5 Kants negatıve Methode der Beseıitigung VOoO Hındernissen
hat dabel1 auch Entlastendes. Wer sıch VOTL schädlicher ın diesem
Falle vertehlter relig1öser Praxıs und übertriebener „ethischer Gymnastık“
hütet, efindet sıch bereıts auf einem Weg

V Beı der allerdings dıe innere Freiheit bewahrt werden ILNUSS, h., dıe UÜbung dart nı1e
ZULI blafß mechanıschen Angewohnheıt werden (vel. 407/, 5—1 1 und auch Anthr. 149, 6—11)
. Veol Aazı Rel 24, 76 In eZzug auf dıe rage, b IL1LAIL überhaupt wissen kann, Aass der

Wandel vollzogen wurde, besteht eine Dpannung zwıschen Anthr. und Rel W.hrend ın der AÄAn-
thropologte der Zeıitpunkt der Umwandlung „unvergefsilich“ IST. (vel. Anthr. 294, —
annn ın Rel. LLLLTE „vermuthungsweıse“ auf dıe Besserung veschlossen werden (vel. Rel 65, 9—
Letzteres scheıint plausıbler, da, Ww1€e bereıts ın (,M5 407/, 1—16, testgestellt wırd, der Selbstprütung
yrundsätzlıche renzen ZESCLZL sınd
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Asketik scheint sich dagegen an den Übenden selbst (so geht es z. B. um die 
selbstgewählte Strafe; vgl. TL 485, 15 f.) zu wenden und den Bereich der Er-
ziehung zu verlassen. Hat ein Mensch den Gesinnungswandel einmal voll-
zogen, was meint, dass er gut beziehungsweise tugendhaft werden will, so 
wird die Festigung moralischer Maximen durch Übung im Sinne ihrer häu-
fi gen Anwendung erreicht.57 Dass die moralische Praxis von Frohsinn be-
gleitet wird, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass der Sinneswandel tatsächlich 
gelungen ist.58 Kants negative Methode der Beseitigung von Hindernissen 
hat dabei auch etwas Entlastendes. Wer sich vor schädlicher – in diesem 
Falle verfehlter religiöser – Praxis und übertriebener „ethischer Gymnastik“ 
hütet, befi ndet sich bereits auf einem guten Weg.

57 Bei der allerdings stets die innere Freiheit bewahrt werden muss, d. h., die Übung darf nie 
zur bloß mechanischen Angewohnheit werden (vgl. TL 407, 5–11 und auch Anthr. 149, 6–11).

58 Vgl. dazu Rel. 24, 26 f. In Bezug auf die Frage, ob man überhaupt wissen kann, dass der 
Wandel vollzogen wurde, besteht eine Spannung zwischen Anthr. und Rel. Während in der An-
thropologie sogar der Zeitpunkt der Umwandlung „unvergeßlich“ ist (vgl. Anthr. 294, 24–27), 
kann in Rel. nur „vermuthungsweise“ auf die Besserung geschlossen werden (vgl. Rel. 68, 19–24). 
Letzteres scheint plausibler, da, wie bereits in GMS 407, 1–16, festgestellt wird, der Selbstprüfung 
grundsätzliche Grenzen gesetzt sind.


